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Energieimporte passieren 
zentrale Seewege mit hoher 

strategischer Bedeutung.

Stabiles Österreich
Der Strompreis in Österreich, das betont 
E-Control-Vorstand Alfons Haber, ist in 
den ersten Wochen nach Kriegsbeginn 
im Schnitt dennoch stabil geblieben. 
Das liegt zum einen daran, dass mit 
dem Beginn der warmen Jahreszeit die 
Perioden, in denen Gaskraftwerke ans 
Netz müssen, immer seltener werden. 
Zum Teil gab es in Österreich bereits im 
März negative Strompreise. Zum ande-
ren sind viele Verbraucher durch lang-
fristige Lieferverträge vor abrupten 
Preissprüngen geschützt. Diesen Punkt 
sieht Haber als sehr wichtig an. Er 
bemerkt auch, dass Kundinnen und 
Kunden davon verstärkt Gebrauch 
machen. „Auf dem Tarifkalkulator der 
E-Control haben wir seit dem Beginn 
des Iran-Kriegs deutlich mehr Anfragen 
registriert. Verbraucher wollen offen-
sichtlich ihre Energieversorgung durch 
die Suche nach einem optimalen Tarif 
absichern.“

Was durchaus Sinn macht. Denn in 
den nächsten Monaten dürften neben 
den Folgen des Irankriegs auch andere 
Faktoren den Wettbewerb um Leitungs- 
und Transportkapazitäten für Erdgas 
erhöhen und so auch auf den Strom-
preis treibend wirken. 

Kampf um Transportkapazitäten
Ein Punkt, der Österreich in diesem 
Kontext speziell vor Herausforderungen 
stellt, ist die Zukunft der Turk-Stream-
Pipeline. Spätestens ab November 2027 
darf nach EU-Vorgaben kein russisches 
Erdgas über die Turk-Stream-Pipeline 
fließen, über die derzeit neben Ungarn 
und der Slowakei auch Staaten am Bal-
kan und die Ukraine versorgt werden. 
„Vor allem, wenn die Kriegshandlungen 
in der Ukraine enden, der Wiederaufbau 
beginnt und Turk Stream als Lieferweg 
nicht mehr zur Verfügung steht, wird 
der Wettbewerb um die Kapazitäten 
noch einmal steigen und damit auch die 
Preise“, analysiert Johannes Benigni. 

Er macht aber auch– und da findet 
er sich im Einklang mit vielen anderen 
Beobachtern aus der Branche – auf 
einen anderen Punkt aufmerksam, der 
langfristig für das Funktionieren des 
Erdgasmarkts nachteilig ist: das derzei-

W ürde man einen Beleg dafür 
brauchen, dass der Iran-
Krieg für extreme Volatilität 

auf den Energiemärkten sorgte, der 9. 
März wäre ein idealer Kandidat. Der 
Brent-Ölpreis sprang in den frühen Mor-
genstunden dieses Tages auf ein Hoch 
von 119,50 Dollar pro Barrel, fiel aber 
am Nachmittag auf 89,20.

Nicht minder ungewöhnlich wie der 
Riesenrutsch innerhalb weniger Stun-
den war auch sein Auslöser. In einem 
Telefongespräch mit der CBS-Korres-
pondentin Weijia Jiang sagte US-Präsi-
dent Donald Trump: „Der Krieg ist fast 
komplett abgeschlossen, ziemlich.“ 

Am Folgetag notierte Brent zeit-
weise noch tiefer und der unmittelbare 
Grund war noch skurriler als am Vor-
tag. Als US-Energieminister Chris 
Wright auf X schrieb, die US Navy habe 
erfolgreich einen Öltanker durch die 
Straße von Hormus eskortiert, interpre-
tierte der Markt das als weiteres Ent-
spannungszeichen. Wenige Minuten 
später löschte Wright den Beitrag, das 

tige europäische Modell der verpflich-
tenden Speicherbefüllung. „Dass es eine 
Reserve braucht, ist klar. Die Art, wie 
sie aufgebaut wird, wirkt aber sehr 
stark marktverzerrend. Normalerweise 
kaufen Versorger Gas im Sommer güns-
tig ein und verkaufen es im Winter teu-
rer. Wenn aber regulatorisch erzwun-
gene Nachfrage die Preise im Sommer 
hochhält, lohnt sich Einlagern über das 
vorgeschrieben Füllniveau hinaus 
kaum. Dementsprechend lagen die Füll-
stände in Europa letztes Jahr um rund 
zehn Prozent tiefer als im Jahr davor. In 
den nächsten Winter wird Europa wahr-
scheinlich ebenfalls mit nicht so hohen 
Lagerbeständen gehen.“

Versorgungssicherheit  
gewährleistet
E-Control Vorstand Alfons Haber betont 
allerdings, dass in Österreich die Ver-
sorgungssicherheit gewährleistet ist. 
„Auch unter Berücksichtigung der mög-
lichen Entwicklungen in den nächsten 
Monaten kann sie aktuell als sehr gut 
bewertet werden“, betont er. Denn zum 
einen hat Österreich seit 2022 seine 
Bezugsquellen massiv diversifiziert, 
zum anderen sieht das Gaswirtschafts-
gesetz nach wie vor die Vorhaltung 
einer Strategischen Gasreserve in der 
Höhe von 20 TWh vor. Zusammen mit 
anderen Verpflichtungen, wie dem ein-
zuhaltenden Versorgungsstandard für 
Haushalte, existiert somit ein Kernbe-
stand an geschützten Mengen, die aktu-
ell fast 39 Prozent des gesamtösterrei-
chischen Jahresverbrauchs abdecken. 

Und schließlich konnten sich die 
österreichischen Energieversorger noch 
bis in das aktuelle Jahr hinein ihre Erd-
gaslieferungen für den kommenden 
Winter über Terminkontrakte gut absi-
chern. Der durchschnittliche Erdgas-

Weiße Haus stellte klar, dass es keine 
solche Eskorte gab. Der Ölpreis stieg 
wieder in lichte Höhen.

Was ist Realität, was Fantasie? 
„In der aktuellen Lage“, kommentierte 
im Anschluss das Wall Street Journal, 
„ist es nur noch schwer zu unterschei-
den, was Fantasie und was Realität ist.“ 
Dementsprechend wisse man auch 
nicht, welche konkreten Schlüsse man 
aus den einzelnen Ereignissen ziehen 

könne. Aus der Distanz betrachtet und 
vom unmittelbaren Tagesgeschehen los-
gelöst, lassen sich aus den letzten 
Wochen aber doch viele Schlussfolge-
rungen ziehen, nicht nur für die USA, 
sondern gerade für Europa und auch für 
Österreich. 

Zunächst hat der Iran-Krieg einmal 
mehr vor Augen geführt, wie schnell 
Europa wegen seiner Abhängigkeit von 
Gas von geopolitischen Krisen betroffen 
sein kann. „Derzeit spüren die Verbrau-
cher vor allem Steigerungen bei Pro-
dukten wie Benzin, Diesel oder Flug-
treibstoff. Doch je länger die Krise dau-
ert, desto mehr schlägt das auch auf 
andere Produkte durch. Bei Strom 
könnte sich der steigende Erdgaspreis 
vor allem in Zeiten der Dunkelflaute 
preistreibend auswirken“, sagt Johannes 
Benigni, Director Energy & Politics 
beim Energieberatungsunternehmen 
JBC Vienna. Von rund 30 Euro für die 
Megawattstunde stiegen die Gaspreise 
am Spot-Mark mit Kriegsbeginn bis auf 
zeitweise fast 60 Euro. 

preis für Lieferungen im Jahr 2026 lag, 
so ist etwa im Geschäftsbericht 
2024/25 der Energie AG nachzulesen, 
im Berichtszeitraum bei 37,32 Euro pro 
MWh. Das ist deutlich unter dem seit 
dem Irankrieg erreichten Level.

Neue Speicherbewirtschaftung
Aus all diesen Gründen wird Österreich 
in den Winter 2026/27 trotz komplizier-
ter geopolitischer Lage mit guten Vor-
aussetzungen hineingehen. Johannes 
Benigni findet dennoch, dass das aktu-
elle europäische System der Erdgasbe-
vorratung verbesserungsbedürftig ist. 
Neben der von ihm kritisierten Wettbe-
werbsverzerrung führt er auch ins Tref-
fen, dass die Fokussierung auf Speicher-
stände eine falsche Sicherheit vortäu-
schen kann. So standen zum Beispiel 
mit Stichtag 31. Dezember 2024 nur 57 
Prozent der in österreichischen Spei-
chern eingelagerten Mengen tatsächlich 
österreichischen Kundinnen und Kun-
den zur Verfügung.

Benigni plädiert auch dafür, ab 2030 
die Bereitstellung der Energiereserven 
nicht dem Staat zu überlassen, sondern, 
ähnlich wie bei Erdöl, den Versorgern. 
Bis 2030 sollten nämlich die Unsicher-
heiten bezüglich der Turk-Stream-Volu-
men geklärt sein. „Derzeit belastet der 
Aufbau der Reserven den Staat mit 
rund 100 Millionen Euro pro Jahr und 
verzerrt außerdem den Markt. Würde 
man hingegen die Versorger damit 
beauftragen Vorräte vorzuhalten, die es 
erlauben, ihre Kunden über eine 
bestimmte Zeit zu beliefern, wäre das 
ökonomisch sauberer. Den Preis für die 
Bevorratung würden dann die Kunden 
zahlen, die das Gas auch tatsächlich 
verbrauchen und nicht die Allgemein-
heit.“ Zudem würde sich die Bevorra-
tung dann nicht wie derzeit an Län-
dern, die Quoten erfüllen müssen, rich-
ten, sondern an den Unternehmen und 
ihren Kundinnen und Kunden.

Wie sehr ein solches Modell in der 
Branche auf Zustimmung stößt, hängt 
freilich von seiner konkreten Ausgestal-
tung ab – insbesondere davon, ob zusätz-
licher Aufwand und Kosten durch klare 
Regeln und eine faire Verteilung der Ver-
antwortung im Markt begrenzt bleiben.B
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„Auch unter 
Berücksichti-
gung der mögli-

chen Entwicklungen in  
den nächsten Monaten 
kann die Versorgungssi-
cherheit aktuell als sehr  
gut bewertet werden.“
Alfons Haber, E-Control Vorstand

„Bei Strom 
könnte sich  
der steigende 

Erdgaspreis vor allem in 
Zeiten der Dunkelflaute 
preistreibend auswirken.“
Johannes Benigni, Director Energy & Politics, 
JBC Vienna

Geopolitische Verwerfungen bestimmen die Energiemärkte derzeit  
so stark wie schon lange nicht mehr. Welche Folgen der Konflikt am Golf  
für die Versorgungssicherheit in Österreich hat, wo das Land krisenfest ist  
und wo Verbesserungsbedarf besteht.

     Europas  
Energie-Nervenprobe

Energiepolitik
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fentlichen und die Regulierungsbehörde 
über diese Veröffentlichung zu infor-
mieren“.

Laut Köhler umfassen die betreffen-
den Methoden und Projekte unter ande-
rem Verfahren, um die Kapazitätsallo-
kation und Netzsicherheit in Zentraleu-
ropa noch besser zu koordinieren und 
volkswirtschaftlich zu optimieren. Ein 
wesentlicher Punkt dabei ist die Zusam-
menführung der beiden Regionen 
„Core“ und „Italy North“ in eine neue 
Region Central Europe, in die Öster-
reich vollintegriert ist. Voraussichtlich 
Ende 2027 / Anfang 2028 wird für alle 
Länder dieser neuen Region nur mehr 

A rtikel 16(8) der Elektrizi-
tätsbinnenmarktverordnung 
der Europäischen Union 
((EU) 2019/943) stellt klar: 

„Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen 
die den Marktteilnehmern zur Verfü-
gung zu stellende Verbindungskapazität 
nicht beschränken, um einen Engpass 
in ihrer eigenen Gebotszone zu beheben 
oder um Stromflüsse zu bewältigen, die 
aufgrund von Transaktionen innerhalb 
der Gebotszonen entstanden sind.“ 
Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn min-
destens 70 Prozent Übertragungskapa-
zität für den zonenübergreifenden Han-
del zur Verfügung stehen. Allerdings 
sind die 70 Prozent der Kapazität nicht 
nur auf den grenzüberschreitenden 
Transversalen freizuhalten, sondern 
letztlich auf allen Leitungen, die für 
den internationalen Stromhandel 
Bedeutung haben. Betroffen ist also 
auch das innerösterreichische (Übertra-
gungs-)Netz, in dem nach wie vor nicht 
zu unterschätzende Engpässe bestehen. 
Gerade für Österreich und damit den 
Übertragungsnetzbetreiber Austrian 
Power Grid (APG) ist die Umsetzung 
der 70-Prozent-Pflicht daher eine erheb-
liche Herausforderung, berichtet der 
Leiter der Abteilung Systemmanage-
ment des Unternehmens, Harald Köhler. 

Erstens ist Österreich, was die Ver-
gabe der Leitungskapazität betrifft, in 
zwei europäische Kapazitätskalkulati-
onsregionen einbezogen, einerseits die 
„Core Region“, der die meisten Staaten 
Zentraleuropas angehören, andererseits 
die Region „Italy North“, die Italien, 
Frankreich, Slowenien und Österreich 

eine gemeinsame, koordinierte, last-
flussbasierte Kapazitätsberechnung 
angewendet. In diese einbezogen wird 
auch die Schweiz, womit das Drittstaa-
tenproblem ebenfalls entfällt. 

Die Integration der beiden Regionen 
dürfte Köhler zufolge weiters ermögli-
chen, die internationale Netzsicherheits-
koordination deutlich zu verbessern 
und die Kosten für Engpassmaßnahmen 
(Redispatch) verursachungsgerechter 
zu verteilen: „Sie sollten beispielsweise 
nicht von denen getragen werden, die 
von Loop Flows betroffen sind, sondern 
dort zugeordnet werden, wo die Loop 
Flows entstehen.“ 

umfasst. Die Berechnung der tatsächlich 
verfügbaren Leitungskapazitäten erfolgt 
in beiden Regionen nach unterschiedli-
chen Methoden. In der „Core Region“ 
geschieht sie lastflussbasiert, wobei dem 
Stromhandel die technischen Gegeben-
heiten bzw. Leitungskapazitäten sehr 
detailliert für die Optimierung zur Ver-
fügung gestellt werden, in der Region 
„Italy North“ erfolgt sie etwas verein-
fachter nach dem Verfahren der koordi-
nierten Netzübertragungskapazität 
(„Net Transfer Capacity“-Verfahren). 
Grob gesprochen stimmen bei diesen 
Methoden die Übertragungsnetzbetrei-
ber die verfügbare Netzkapazität in 
hochdigitalisierten Prozessen miteinan-
der ab, um sie den Strommärkten mög-
lichst optimiert zur Verfügung zu stel-
len. Zwischen den beiden Regionen 
kommt es jedoch häufig zu ungeplanten 
Stromflüssen, die in keiner noch so 
hochentwickelten Vorschaurechnung 
berücksichtigt werden können. 

Zweitens grenzt Österreich an die 
Schweiz, die der EU nicht angehört. 
Stromflüsse in und aus derartigen Dritt-
staaten dürfen grundsätzlich innerhalb 
der freizuhaltenden 70 Prozent an Lei-
tungskapazität nicht einbezogen wer-
den, sondern müssen gesondert gema-
nagt werden. 

Drittens werden infolge von Netzeng-
pässen und der aktuellen zonalen Struk-
tur des Strommarktes von einzelnen 
Staaten zeitweise hohe Ringflüsse (Loop 
Flows) verursacht, von denen andere 
Staaten betroffen sind. So lösen etwa 
Stromtransporte vom Norden in den 
Süden Deutschlands „Loop Flows“ durch 
Polen, Tschechien und Österreich aus. 

Langfristige Lösungen 
Aufgrund dessen sieht die Richtlinie 
vor, dass die EU-Mitgliedsstaaten Akti-
onspläne bis Ende 2025 erstellen konn-
ten und zeitweilige Freistellungen von 
der 70-Prozent-Verpflichtung in 
Anspruch nehmen können. Wie etliche 
andere Staaten tut dies auch Österreich. 
Auf Antrag der APG erließ die E-Control 
den aktuellen Freistellungsbescheid, der 
bis Ende 2026 gilt. Laut Köhler erlaubt 
der Bescheid der APG, temporär von der 
70-Prozent-Verpflichtung abzuweichen, 
wenn dies für den sicheren Netzbetrieb 
notwendig ist. Eine generelle Ausnahme 
ist dies aber nicht, stellt Köhler klar. 

Ferner verpflichtet der Bescheid die 
APG, „eine Methode und Projekte für 
eine langfristige Lösung der Probleme, 
gegen die mit der gegenständlichen 
Freistellung vorgegangen wird, bis zum 
1.3.2026 auf ihrer Homepage zu veröf-

Wesentlicher Vorteil 
Trotz aller mit ihrer Umsetzung verbun-
denen Herausforderungen für den 
sicheren Netzbetrieb hat die 70-Prozent-
Verpflichtung für Österreich Köhler 
zufolge einen Vorteil, der keineswegs 
gering zu schätzen ist: Bekanntlich ist 
das Land schon seit längerer Zeit Netto-
Importeur elektrischer Energie. „Gerade 
der vergangene Winter hat wieder 
gezeigt, wie wichtig es ist, genügend 
Netzkapazitäten für den überregionalen 
Stromhandel verfügbar zu haben. Wenn 
weder Wasser, Wind noch Sonne ausrei-
chend Strom liefern, weil es trüb, wind- 
und niederschlagsarm ist, ist die sichere 
Stromversorgung zu einem Großteil von 
Importen abhängig. In einer Zeit, in der 
wir uns in einem besonderen Span-
nungsfeld zwischen sicherer Stromver-
sorgung und leistbaren Strompreisen 
bewegen, hilft die 70-Prozent-Regel 
auch Österreich, bei Dunkelflauten 
genügend Strom aus dem Ausland 
importieren zu können. Insofern hat sie 
einen für den Strommarkt und die 
Stromkunden positiven Aspekt. Ohne 
sie würde der internationale Stromhan-
del deutlich beschränkter ausfallen und 
folglich die Strompreise in Österreich 
steigen“. So gesehen sei die Angelegen-
heit ambivalent zu betrachten und die 
zuvor genannte Freistellung ermöglicht 
es, diesen Balanceakt erfolgreich zu 
gestalten. 

Letzten Endes ist es laut Köhler 
wichtig, „die internationalen Netze so 
auszugestalten, dass sie sicher betrieben 
werden können und ein System besteht, 
in dem ein liquider Stromhandel und 
damit eine möglichst kostengünstige 
Stromversorgung der Kunden gewähr-
leistet werden kann“. Daran werde von 
allen Netzbetreibern intensiv gearbeitet.B
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Die EU verlangt, dass 70 Prozent der Stromleitungen für den  
grenzüberschreitenden Handel offen bleiben. Für Österreich bedeutet das einen 
schwierigen Balanceakt zwischen Netzsicherheit und Marktintegration.

Balanceakt  
im Stromnetz

In einer Zeit, in der wir  
uns in einem besonderen 
Spannungsfeld zwischen 
sicherer Stromversorgung 
und leistbaren Strom­
preisen bewegen, hilft  
die 70-Prozent-Regel auch 
Österreich, bei Dunkel­
flauten genügend Strom  
aus dem Ausland  
importieren zu können. 

Betroffen von der Regelung ist 
auch das innerösterreichische 
(Übertragungs-)Netz, in dem nach 
wie vor nicht zu unterschätzende 
Engpässe bestehen.
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Dokumentation der Deckungsbeiträge 
entwickeln, „die beweisen, dass sich 
mein Deckungsbeitrag nicht zu meinen 
Gunsten ändert“, erklärt Ivankovics. 
„Vielleicht kommt durch die sechsmona-
tige Frist etwas heraus, was man mögli-
cherweise als Ergebnis gar nicht wollte: 
nämlich Halbjahres-Floater.“ Grundsätz-
lich seien die Regelungen für Preisände-
rungen aber sehr viel besser als in der 
alten Norm. „Es ist ein neues Gesetz, das 
wie andere neue Gesetze auch, etwas 
Übung brauchen wird, damit man die 
bestehenden Unklarheiten ausbessert“, 
erwartet er. Grundsätzlich müsse aber 
jedem klar sein, dass Preise vom Groß-
handelsmarkt bestimmt werden, und die 
Endkundenpreise im Schnitt nicht ein-
fach billiger sein könnten. 

Eine weitere Frist betrifft die Ver-
pflichtung der Fernsteuerbarkeit von 
Erneuerbaren Erzeugungsanlagen bei 
der Neuerrichtung etwa von PV-Anla-
gen mit mehr als 3,68 kW Leistung. 
Diese Verpflichtung ab 1. Juni 2026 

D ie Umwälzungen, die in den 
Details der 191 Paragraphen, 
aufgeteilt auf drei Gesetze, ste-

cken, sind von großer Tragweite. 
Gegenüber dem alten ElWOG gibt es 
enorme Änderungen, die den gesamten 
Stromsektor betreffen. Die ersten Neu-
regelungen sind bereits in Geltung und 
weitere Umsetzungsschritte sind in 
Kürze geplant. Mit Anfang April etwa 
gilt der Sozialtarif, der politisch bereits 
mit einem gestützten Preis von 6 Cent 
pro kWh für Haushalte, die vom ORF-
Beitrag befreit sind, fixiert ist. Die 
Begünstigung umfasst bis 2.900 kWh 
im Jahr, den Preis für Mehrverbrauch 
berechnet die E-Control quartalsweise 
auf Basis von Großhandelspreisen. In 
der Branche wird mit Hochdruck an der 
Umsetzung gearbeitet.  

Die Lieferanten setzen dabei auf die 
schon bisher bestehenden Prozessstruk-
turen der rund 290.000 Gebühren-
befreiten Kundinnen und Kunden auf.  

Bei neuen Stromlieferverträgen ist 
elektronische Kommunikation die Norm, 
Papier bildet die Ausnahme bei aus-
drücklichem Kundenwunsch. Kundin-
nen und Kunden bekommen das Recht 
auf feste oder dynamische Preise. Jeder 
Strombezieher mit Smart Meter darf 
eine monatliche Rechnung anfordern. 
Mit dem ElWG hält die Digitalisierung 
breitflächig Einzug, die Nutzung der 
Daten von Smart Metern und ihre 
rasche Bereitstellung spielen eine zent-
rale Rolle in der neuen Stromwelt. Für 
Haushaltskunden sind erste neue Ange-
bote für die flexible Nutzung von Strom-
überschüssen etwa am Wochenende 

greift auch bei wesentlichen Änderun-
gen einer bestehenden Anlage. 

Weit größere Weichenstellungen tre-
ten dann am 1. Oktober 2026 in Kraft: 
Für die gemeinsame Energienutzung in 
Nachbarschaften oder über Energiege-
meinschaften wird ziemlich alles neu. 
Peer-to-Peer-Handel ermöglicht den 
Stromverkauf oder das Verschenken von 
Strom aus einer PV-Anlage in gewissen 
Netzbereichen. Weil die gemeinsame 
Energienutzung durch einige neue 
Begünstigungen im ElWG noch mehr 
Zuspruch bekommen dürfte als bereits 
bisher und dadurch ein bedeutender 
verwaltungstechnischer Aufwand zu 
erwarten ist, sieht das Gesetz zudem die 
Rolle von Organisatoren vor. „Die Netz-
betreiber sind dafür verantwortlich, 
dass die Marktprozesse hinter den Neu-
erungen rund um die gemeinsame 
Energienutzung funktionieren – eine 
herausfordernde, aber sehr wichtige 
Aufgabe“, sagt Energierechtsexperte 
Florian Stangl von der Kanzlei nhp.

bereits auf dem Markt. Die E-Control 
veröffentlicht Musterrechnungen, betont 
aber die Verantwortung der Unterneh-
men für verständliche Kundenkommuni-
kation. Die Behörde hat außerdem einen 
Fairness-Katalog veröffentlicht, wie man 
sich als Wettbewerber am Markt idealer-
weise verhält. 

Beim hochsensiblen Thema Preisän-
derungen bringt das neue Gesetz deutli-
che Verbesserungen, hält aber immer 
noch große Herausforderungen bereit. 
Die Regelungen beseitigen zwar die Pro-
bleme der vergangenen Jahre, die 
infolge mehrerer OGH-Erkenntnisse zu 
Kündigungswellen bei Preisänderungen 
auf der einen Seite und Klagen aus rein 

formalrechtlichen Gründen gegen Liefe-
ranten auf der anderen Seite geführt 
haben. Im neuen Gesetz lassen sich die 
schmerzlichen Erfahrungen der Energie-
krise 2022 mit ihren Marktverwerfun-
gen aber weiterhin herauslesen: So müs-
sen sich in neuen Verträgen nun Preis-
änderungen „angemessen“ auf einen 
Anlass beziehen, dieser muss gegenüber 
der Kundin oder dem Kunden begründet 
werden. Fällt dieser Anlass weg oder 
schwächt sich ab, sind die Preise binnen 
sechs Monaten wieder zu senken. In der 
Praxis wird sich zeigen, wer sich als Pio-
nier zutraut, dieses juristisch nicht ein-
fach zu definierende Neuland zu betre-
ten. Der scheidende E-Control-Vorstand 
Wolfgang Urbantschitsch stellt sogar in 
Frage, ob die neue Judikatur Bestand 
hat. Das „Restrisiko“ für Unternehmen, 
mit einer Regelung zu scheitern, sei 
hoch. Er empfiehlt klar: „Ich würde eher 
die Finger davon lassen, Preise einseitig 
zu ändern.“ Mit der Praxis, Kundinnen 
und Kunden ein neues Angebot zu 
machen und dann den alten Vertrag auf-
zulösen, seien Lieferanten weiterhin auf 
der sicheren Seite.

Neue Regeln für Preise und Daten
Was sind die Tücken im Preisänderungs-
recht? „In der Pflicht zur Preissenkung 
stecken einige Unklarheiten“, sagt Peter 
Ivankovics, Energierechtsexperte in der 
Kanzlei hba Rechtsanwälte. „Der 
Wunsch des Gesetzgebers ist offenbar, 
dass der Deckungsbeitrag konstant blei-
ben muss“, so der Jurist. Gekoppelt mit 
der Sechs-Monate-Frist müssten Liefe-
ranten nun Methoden zur laufenden 

Flexibilität steuert  
künftig System
Für Stangl ist das ElWG in Summe „ein 
großer Wurf“. „Man sieht auf allen 
Ebenen, dass das neue Energiesystem 
mit einer Dynamisierung und Flexibili-
sierung von Verbrauch und Einspei-
sung verstanden wird“, lobt Stangl. Der 
wichtige Startschuss für Batteriespei-
cher sei endlich da, wenngleich das 
Thema „Systemdienlichkeit“ noch ein-
deutig definiert werden müsse. Das zu 
klären, wurde vor allem der E-Control 
überantwortet.  

In den Händen der Regulierungsbe-
hörde liegt derzeit die Herkules-Arbeit, 
die mehr als ein Dutzend Verordnun-
gen praktisch auf den Boden zu brin-
gen, damit der Strommarkt mit seinen 
neuen Regeln und Tarifen ab 2027 
funktioniert. Im Sommer, spätestens 
im dritten Quartal, plant die E-Control 
auch die Vorlage der wichtigsten und 
komplexesten Verordnung, deren Neu-
fassung sie auf ihrer umfangreichen B
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In neun Monaten soll Österreichs elektrische Energiewelt mit dem  
ElWG endgültig auf neuen Beinen stehen. Der Tenor in der Branche ist einhellig:  
Das Gesetz ist in weitesten Teilen ein großer Wurf. 

ElWG-Umsetzung :
Wie Österreichs Strommarkt 
jetzt neu geregelt wird

„Das Gesetz ist ein großer 
Wurf. Man sieht auf allen 
Ebenen, dass das neue  
Energiesystem mit einer 
Dynamisierung und  
Flexibilisierung von  
Verbrauch und Einspeisung 
verstanden wird.“
Florian Stangl, Energierechtsexperte, 
Niederhuber & Partner

Photovoltaik als  
Baustein im künftigen 

Stromsystem 
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Agenda hat: Die Systemnutzungsent-
gelte-Verordnung, mit der ab 2027 die 
gesamte Struktur der Netzentgelte neu 
geordnet wird. In den Geltungsbereich 
dieser Verordnung fällt auch die 
Bewertung und Regulierung „system-
dienlichen“ Verhaltens von Netznut-
zern sowie die Erhebung der neuen 
Infrastrukturabgabe. Eine erste Feed-
backschleife bei Unternehmen läuft 
dazu gerade im Rahmen einer Markt-
konsultation. Nach aktuellem Stand 
will die E-Control nach Stellung-
nahme-Verfahren die neuen Tarife spä-
testens im Dezember erlassen, um den 
Termin 1.1.2027 sicherzustellen.  

Parallel dazu bekommen auch die 
Netzentwicklungspläne für die Verteil-
netzbetreiber einen neuen Rahmen. 
Verteilnetzbetreiber, die über mehr als 
1.000 Zählpunkte verfügen, müssen 
künftig alle zwei Jahre einen Netzent-
wicklungsplan vorlegen. Ist die Bereit-
stellung flexibler Leistung – die auf 
einer digitalen Plattform öffentlich ein-
sehbar sein soll – billiger als der Netz-
ausbau, hat dieser Vorrang. So soll der 
Netzausbau koordinierter und damit 
kostengünstiger als bisher gelingen. 
Neuesten Zahlen der E-Control zufolge 
dürften die Investitionen in den Netz-
ausbau in den nächsten zehn Jahren 
bei 29,5 Milliarden Euro liegen. 

„Es wird wirklich an allen Schrau-
ben gedreht“, so Energierechtsexperte 
Stangl. „Dass konsequent Anreize 
gesetzt werden, vor allem zu flexible-
rem Verbrauch, zieht sich wie ein roter 
Faden überall durch. Generell kann 
man das als besonderen Mehrwert des 
Gesetzespakets bezeichnen. Und falls 
es die eine oder andere Reparatur 
braucht, ist das völlig normal.“  

Ederer meint …

EABG am Prüfstand:  
Warum klare  

Zuständigkeiten und Flächen 
jetzt entscheidend sind

Die Energiewende ist ein nati-
onales Projekt, das nur 
gelingt, wenn alle staatli-

chen Ebenen Verantwortung über-
nehmen und Instrumente wie klare 
Zuständigkeiten, praxistaugliche 
Verfahren, strategische Trassenfrei-
haltung und zukunftsorientierte 
Netzplanung umsetzen. Versor-
gungssicherheit entsteht dort, wo 
Anlagen gebaut, Netze verstärkt 
und Projekte realisiert werden – 
dazu braucht es verlässliche Rah-
menbedingungen, keine weiteren 
Verzögerungen. Das EABG setzt 
genau hier an: Es will die Umset-
zung der Energie-
wende beschleunigen, 
klare Voraussetzungen 
schaffen und eine 
sichere Verbindung 
zwischen Planung und 
Energieversorgung vor 
Ort herstellen.

Nach der Fertigstel-
lung des ElWG wartet 
die Energiebranche 
gespannt auf das 
Erneuerbaren-Ausbau-
Beschleunigungs-Gesetz EABG, das 
die Energiewende vorantreiben soll. 
Aufgrund der Komplexität des 
Gesetzes und der offenen Fragen 
zur Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Ländern sind Verzöge-
rungen nachvollziehbar. Inhaltlich 
sind die Ansätze sinnvoll: Die 
EU‑Richtlinie RED III gibt die Rich-
tung vor, etwa durch beschleunigte 
Genehmigungsverfahren, schlan-
kere Bestimmungen und eine perso-
nelle wie fachliche Stärkung der 
Behörden. Besonders wichtig ist die 
frühzeitige Zonenausweisung, die 
Planungssicherheit schafft und den 

Netzausbau vorantreibt.
Durch eine koordinierte Flächen-

ausweisung und abgestimmte 
Geschwindigkeit kann die Versor-
gungssicherheit gestärkt und die 
Integration Erneuerbarer Energien 
gefördert werden. Denn diese Infra-
strukturen sind zentral für ein 
nachhaltiges Energiesystem.

Nur durch ausreichend ausgewie-
sene Flächen lassen sich die ambiti-
onierten Ziele von Politik und 
Gesellschaft umsetzen. Österreich 
ist im Bereich erneuerbarer Strom 
bereits führend, doch um diesen 
Vorsprung zu sichern und die Elekt-

rifizierung voranzu-
treiben, braucht es 
verbindliche Entschei-
dungen über Stand-
orte für Infrastruktur.

Die Anliegen der 
Regionen zum Land-
schafts- und Natur-
schutz sowie zum 
Erhalt gewachsener 
Ortsbilder verdienen 
Beachtung. Das EABG 
soll dafür einen trans-

parenten, belastbaren Rahmen 
schaffen: Bund und Länder setzen 
auf eine Reformpartnerschaft, die 
faktenbasiert und ohne Blockade-
haltung Standorte identifiziert, an 
denen Infrastruktur möglich ist, 
ohne Natur und Kulturlandschaft 
unverhältnismäßig zu beeinträchti-
gen. Dies erfordert Detailkenntnis 
vor Ort, politischen Willen und 
gemeinsame Verantwortung.

„Durch eine  
koordinierte  

Flächenausweisung 
und abgestimmte 
Geschwindigkeit 

kann die Ver­
sorgungssicherheit 

gestärkt und die 
Integration Erneuer­

barer Energien  
gefördert werden.“

Brigitte Ederer ist Sprecherin des Forums  
Versorgungssicherheit, das sich für die lang-
fristige Sicherung der hohen Qualität der 
österreichischen Energieversorgung einsetzt.

„Es ist ein  
neues Gesetz,  

das wie andere neue 
Gesetze auch, etwas  
Übung brauchen wird, 
damit man die bestehenden 
Unklarheiten ausbessert.“ 
Peter Ivankovics, Energierechtsexperte,  
hba Rechtsanwälte

Das ElWG:  
Was sich jetzt ändert
➜ Preisanpassungsrecht
Anpassungen werden explizit ermöglicht, müssen 
durch Mehrkosten (Anlass) begründet und bei Weg-
fall der Ursache wieder rückgängig gemacht wer-
den. Volle Rücktrittsrechte für Kundinnen und Kun-
den. Begründung der Preiserhöhung auch gegen-
über der E-Control.

➜ Informationspflichten
Alle Vertragsaspekte wie Bindungsfristen, Preisgaran-
tien und erstmöglicher Kündigungszeitpunkt müssen 
knapp und verständlich im Vertrag stehen, am ein-
fachsten auf Basis von Mustern der E-Control. Rech-
nungen müssen übersichtlicher sein, auf Kunden-
wunsch weiterhin in Papierform oder auch monatlich; 
künftig besteht ein Recht auf Ratenzahlung. Informati-
onen können „kundenfreundlich“ auf Webseiten  
veröffentlicht werden. Lieferanten mit mehr als 
25.000 Zählpunkten müssen zusätzlich zum Fixpreis-
vertrag auch Verträge mit dynamischen Preisen 
anbieten.

➜ Sozialtarif
Ab April für vom ORF-Beitrag befreite Haushalte:  
bis 2.900 kWh pro Jahr 6 Cent je kWh Energiepreis, 
zuzüglich Netzentgelte sowie Steuern und Abgaben. 
Die Kosten von bis zu 60 Millionen Euro tragen die 
Lieferanten. Für Mehrpersonenhaushalte wird zudem 
eine Pauschale von 52,50 Euro pro Person ab der  
4. Person pro Jahr gewährt. 

➜ Energiearmuts-Definitionsgesetz
Auf europäischen Vorgaben basierende klare  
Definitionen für Zielgruppen, Anwendungsbereiche 
und Berichtspflichten.

➜ Gemeinsame Energienutzung
Ab 1.10.2026 sind Direktleitungen möglich, die Kom-
bination mit Netzanschluss wird erleichtert. Direkt-
strom-Verkauf (Peer-to-Peer) über das Netz möglich. 
Erzeugergemeinschaften dürfen eigene Batterie-
speicher betreiben. Bei lokaler oder regionaler 
Stromerzeugung und -nutzung gelten reduzierte 
Netzentgelte. Erzeugergemeinschaften dürfen 
eigene Batteriespeicher betreiben. Bei lokaler oder 
regionaler Stromerzeugung und -nutzung gelten 
reduzierte Netzentgelte. 

➜ Netzzugang und Netznutzungsentgelte
Ab 1.1.2027 müssen Einspeiser einen Versorgungsinf-
rastrukturbeitrag leisten. Dieser ist so festzulegen, 
dass die Belastung pro Einspeiser 0,05 Cent/kWh 
der eingespeisten Jahresstrommenge nicht über-
steigt. Einspeiser bis inklusive 20 kW sind hiervon 
befreit. Netzanschlusskosten werden nach Größe 
gestaffelt, Reduktionen bei „Systemdienlichkeit“ 
sind möglich. Anlagen unter 15 kW sind vom Netzan-
schlussentgelt befreit. Entscheidend für den Netzzu-
gang ist künftig die netzwirksame Leistung statt der 
Engpassleistung. Netzbetreiber müssen Kapazitäten 
für Netzanschlüsse veröffentlichen. Neu sind auch 
flexible Zugänge für begrenzte Zeiträume.

➜ Spitzenkappung
Diese reduziert gezielt Erzeugungsspitzen von PV- 
und Windanlagen, um das Stromnetz zu entlasten. 
PV-Anlagen dürfen dabei auf 70 Prozent, Wind auf  
85 Prozent Leistung (mit max. 1 Prozent Jahresverlust) 
begrenzt werden. Anlagen bis 7 kW sind davon aus-
genommen und diese Regelung ist auf neue und 
wesentlich geänderte Netzzugänge begrenzt. Für die 
PV ist die Regelung bereits in Kraft, für die Windkraft 
wird sie mit 1.1.2017 wirksam.

➜ Energiespeicheranlagen
Pumpspeicher, Batteriespeicher und Elektrolyseure 
werden – abhängig von der Systemdienlichkeit – für 
20 Jahre von Entgelten befreit. In Ausnahmefällen 
dürfen Netzbetreiber eigene Energiespeicheranla-
gen und Ladenetze für E-Mobilität betreiben.

➜ Netzentwicklung
Engere Koordinierung der Netzentwicklungspläne 
(NEP) unter dem Regime der E-Control. Verteilernetz-
betreiber mit mindestens 1.000 Zählpunkten müssen 
alle zwei Jahre einen NEP erstellen und systemdienli-
chen Betrieb darstellen. Neue öffentliche Plattform 
zur Bereitstellung von Flexibilitätsleistungen. Ist Flexi-
bilität günstiger als Netzausbau, hat sie Vorrang.

➜ Neue wirtschaftliche Grundsätze
Unternehmen in mehrheitlichem öffentlichem  
Eigentum müssen die sichere, leistbare und nachhal-
tige Versorgung als vorrangiges Unternehmensziel in 
ihren Statuten verankern.
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Ü berarbeitungsbedürftig ist 
nach Ansicht von Oesterreichs 
Energie der Österreichische 

Integrierte Netzinfrastrukturplan 
(ÖNIP). Seine derzeitige Version wurde 
im April 2024 veröffentlicht und wird 
der seit damals teilweise erheblich ver-
änderten Lage nicht mehr gerecht. 
Bekanntlich wurde in dem Plan ange-
nommen, der energetische Endver-
brauch an elektrischer Energie werde 
von knapp 64,5 Terawattstunden 
(TWh) 2021 bis 2040 auf rund 121 
TWh ansteigen. „Die größten Zuwächse 
verzeichnet der Verkehrssektor mit 
knapp 22 TWh und der Umwandlungs-
einsatz (insbesondere Elektrolyse) mit 
rund 16 TWh bis 2040. Während der 
Industriesektor ebenfalls einer 
Zunahme von knapp 11 TWh bis 2040 
unterliegt, bleibt der Bedarf im Gebäu-
desektor relativ stabil“, hieß es im 
ÖNIP. Gedeckt werden sollte der Bedarf 
durch die Steigerung der Stromproduk-
tion mittels Erneuerbarer Energien um 
etwa 90 Prozent auf 133 TWh. Davon 
wären inklusive der zur Zeit der Erstel-
lung des ÖNIP bereits bestehenden 
Anlagen 48 TWh auf die Wasserkraft 
entfallen, 41 auf die Photovoltaik, 29 
auf die Windkraft sowie 15 auf Bio-
masse und „grüne“ Gase. In Überein-
stimmung mit dem Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz (EAG) vom Sommer 2021 
sah der ÖNIP vor, bereits ab 2030 den 
Strombedarf Österreichs „bilanziell zu 
100 Prozent“ mithilfe der „Erneuerba-
ren“ zu decken. Für 2040 strebt Öster-
reich bekanntermaßen die „Klimaneut-
ralität“ an, die jedoch bis dato nir-
gendwo rechtsverbindlich verankert ist. 
Laut dem ÖNIP war geplant, bis 2030 
rund acht Prozent des „theoretisch-
technischen Potenzials“ von 279 TWh 
pro Jahr für die Stromerzeugung mit 
PV-Anlagen auszuschöpfen, bis 2040 

Der österreichische Netzinfrastrukturplan sollte überarbeitet werden,  
um eine ökonomisch effiziente Transformation des Energiesystems zu sichern.  
Die Strategie-Empfehlung von Oesterreichs Energie liegt seit kurzem vor.  

Mehr Wind statt Sonne

Winter bräuchten wir aber weiterhin 
viel thermische Leistung, um den 
Strombedarf zu decken. Ideal wäre aus 
unserer Sicht eine stärkere Verlage-
rung des Ausbaus hin zur Windenergie. 
Am Ende soll das System nicht nur 
sicher und sauber, sondern auch leist-
bar sein“, hieß es in einer Aussendung. 
Seine Überlegungen zu einer technisch 
realisierbaren und ökonomisch effizi-
enten Transformation des Energiesys-
tems formulierte der E-Wirtschafts-
Verband in der „Stromstrategie 2040“, 
die er auf seinem Kongress in Villach 
im September 2024 veröffentlichte. 

Seit kurzem liegt nun eine aktuali-
sierte Version der „Stromstrategie“ vor. 
Erarbeitet wurde diese ebenso wie die 
ursprüngliche Version von Compass 
Lexecon. Ihr zufolge dürfte der Strom-
bedarf von rund 68 TWh im Jahr 2020 
bis 2040 um 81 Prozent auf 123 TWh 
ansteigen. Die voraussichtliche Erzeu-
gung wird laut dem Zielbild bei etwa 
125,9 TWh liegen, womit Österreich, 
wie politisch gewünscht und energie-
wirtschaftlich sinnvoll, Nettoexporteur 
elektrischer Energie würde. Nach wie 
vor wäre die Wasserkraft mit einer jähr-
lichen Durchschnittserzeugung von 
rund 52,4 TWh die weitaus wichtigste 
Technologie. Anders als im ÖNIP käme 
an zweiter Stelle jedoch die Windkraft 
mit 35,7 TWh. Erst den dritten Rang 
nähme die PV mit 22,9 TWh ein. 
Gegenüber dem ÖNIP würden somit die 
Wind- und die Wasserkraft erheblich 
stärker gewichtet als die PV.  

Oesterreichs Energie erläutert dies 
wie folgt: Der „PV-Boom“ der vergan-
genen Jahre sei zwar grundsätzlich 
positiv, manifestiere sich aber mittler-
weile „auch in deutlich steigenden 
Netztarifen. Um diese Kosten zu dämp-
fen, sollte PV künftig geordneter aus-
gebaut und besser ins System integriert 

sollte dieser Wert auf knapp 15 Prozent 
ansteigen. Hinsichtlich der Windkraft 
nahmen die Autoren des ÖNIP ein 
theoretisch-technisches Potenzial von 
228 TWh pro Jahr an, das bis 2030 zu 
neun Prozent und bis 2040 zu 13 Pro-
zent erschlossen werden sollte. Nur 
mehr ein „Restpotenzial“ von 6,9 bis 
10,1 TWh pro Jahr wurde demgegen-
über der Wasserkraft zugebilligt: „Wäh-
rend die größten Optimierungspotenzi-
ale in Oberösterreich zu finden sind, 
weisen Tirol und Steiermark die größ-
ten Ausbaupotenziale auf.“

Entsprechend diesen Potenzialen 
wäre dem ÖNIP zufolge das Übertra-
gungsnetz für Strom zu erweitern 
gewesen, wobei grobe Trassenkorri-
dore umrissen wurden. Hinsichtlich 
des Gas-Fernleitungsnetzes ging es pri-
mär um „Umwidmungen und Ausbau-
ten“ für die Versorgung mit („grü-
nem“) Wasserstoff. Der diesbezügliche 
Bedarf „in der Industrie, bei KWK-
Anlagen und im Güterverkehr“ wurde 
mit 29 TWh im Jahr 2040 beziffert. 

Überarbeitete Vision 
Oesterreichs Energie begrüßte den 
ÖNIP grundsätzlich, warnte jedoch vor 
der zu starken Gewichtung der PV. 
„Der ausgeprägte Fokus auf Sonnen-
energie würde im Sommer zu einem 
massiven Stromüberschuss führen, im 
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werden. Die Zeit dafür gäbe es - insge-
samt liegt der Zubau bei dieser Techno-
logie derzeit deutlich über dem Ziel-
pfad“. Demgegenüber müsse bei der 
Wind- und der Wasserkraft deutlich 
nachgebessert werden. 

Mehrere Empfehlungen 
Neben der Optimierung der Ausbau-
pfade für die „Erneuerbaren“ empfiehlt 
Oesterreichs Energie im „Zielbild“ fünf 
weitere Maßnahmen, um die Kosten 
für die Transformation des Energiesys-
tems zu dämpfen. Diese umfassen die 
konsequente Umsetzung der im Elektri-
zitätswirtschaftsgesetz vorgesehenen 
Spitzenkappung für die Windkraft und 
die PV. Es gilt, Einspeisespitzen zu 
reduzieren, um den Netzausbau zu 
dämpfen und die vorhandene Infra-
struktur besser auszulasten. Überdies 
ist es notwendig, die leistungsorientier-
ten Netztarife weiterzuentwickeln. Die 
Netzkosten müssen stärker nach der in 
Anspruch genommenen Kapazität als 
nach dem Arbeitspreis berechnet wer-
den. Auch ist es ratsam, „Anreize für 
netzdienliches Verhalten zu schaffen 
und für eine stabilere Netzfinanzierung 
zu sorgen“. Ein weiterer Punkt besteht 
darin, die Marktpreise stärker auch auf 
kleinere Einspeiser elektrischer Energie 
in die öffentlichen Netze wirken zu las-
sen. Dies bedeutet, die Vergütung in 
größerem Ausmaß „am tatsächlichen 
Vermarktungserfolg der Anlage auszu-
richten und somit die Marktintegration 
zu erhöhen“. Hinsichtlich des „grünen“ 
Wasserstoffs empfiehlt Oesterreichs 
Energie einen „Realitätscheck“. Die 
Annahmen im ÖNIP hinsichtlich seines 
„Hochlaufs“ erscheinen im Lichte neuer 
Daten als deutlich zu optimistisch. 
Sinnvoll wäre es hingegen, „Angebot 
und Nachfrage strategisch gemeinsam 
zu planen“. Außerdem wäre es wichtig, 
die Elektrifizierung des Energiesystems 
konsequent voranzutreiben. „Stromba-
sierte Anwendungen in Industrie, 
Wärme und Mobilität sind gezielt aus-
zubauen, um fossile Energieträger zu 
ersetzen, Nachfragepotenziale für 
erneuerbaren Strom zu erschließen 
und die Systemeffizienz zu erhöhen“,  
so der Verband.

Der „PV-Boom“ der  
vergangenen Jahre sei  
zwar grundsätzlich positiv, 
manifestiere sich aber 
mittlerweile „auch in  
deutlich steigenden  
Netztarifen“.

Verfügbar ist die aktualisierte Stromstrategie unter: 
https://oesterreichsenergie.at/modellierung_stromstrategie_2040
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Sehr prägnant formuliert das, mit 
einem Blick auf Versorgungssicherheit, 
Christian Zinglersen, bis 2025 Direktor 
der EU-Energieregulierungsagentur 
ACER: „Damit die EU energiepolitisch 
unabhängiger werden kann, müssen die 
Mitgliedsstaaten stärker voneinander 
abhängig werden. Die Integration der 
27 nationalen Energiesysteme in einen 
einzigen EU-weiten Markt ist dafür ent-
scheidend.“ 

Das European Grids Package ist ein 
Schritt in diese Richtung. Es soll den 
Ausbau beschleunigen, unter anderem 
durch die weitere Stärkung des über-
wiegenden öffentlichen Interesses beim 
Netzausbau, verkürzte Genehmigungs-
fristen oder die Einführung eines digi-
talen Einheitsportals für sämtliche 
Genehmigungsschritte, einschließlich 
des Zugangs zu Umwelt- und Geodaten. 
Damit wird ein gesamteuropäischer 
Rahmen geschaffen. 

Vorgaben zeigen Wirkung
Gerade in Deutschland führt die Umset-
zung europäischer Vorgaben bereits zu 
mehr Momentum beim Ausbau, wie 
Gerhard Christiner bemerkt: „In 
Deutschland lässt sich gut beobachten, 
dass die Teil-Umsetzung der RED-III-
Richtlinie in nationales Gesetz eine 
deutliche Beschleunigung im Netzaus-
bau zur Folge hat. Dementsprechend 
hoffe ich, dass in Österreich das Erneu-
erbaren-Ausbaugesetz bald beschlossen 
wird, denn da sind wichtige Dinge fest-
geschrieben wie das überragende 
öffentliche Interesse, die Festlegung von 
Grenzwerten, oder die Möglichkeit, 
Trassenkorridore per Verordnung aus-
zuweisen.“

Im Rahmen des European Grids 
Package ist auch die Notwendigkeit 
einer gerechteren Kostenverteilung 
Thema. Dabei geht es unter anderem 
um die für Österreich wichtige Frage, 
wie Länder mit hohem Stromtransitauf-
kommen entschädigt werden sollen.

Der europäische Ausgleichsmecha-
nismus ITC wird von den betroffenen 
Netzbetreibern jedenfalls als unzurei-
chend kritisiert. Für ganz Europa sind 
dafür pro Jahr gerade einmal 100 Milli-
onen Euro vorgesehen. Österreich ent-
hält daraus rund fünf Millionen. „Das ist 

Das Ziel ist nicht leicht zu errei-
chen. Mit der Verabschiedung 
der Elektrizitätsbinnenmarkt-

verordnung von 2019 hat sich die EU 
einen gemeinsamen Strommarkt zum 
Ziel gesetzt, in dem Strom gehandelt 
werden kann und die Preise der einzel-
nen Zonen möglichst konvergieren.

Die Praxis sieht anders aus. „In 
Europa ist es derzeit nicht möglich, 
Strom zu jedem Zeitpunkt in unbe-
grenzter Menge von A nach B zu trans-
portieren. Fehlende Stromleitungen und 
Engpässe im Übertragungsnetz begren-
zen den Stromhandel und damit auch 
den physikalischen Stromaustausch“, 
erklärt Gerhard Christiner, Vorstands-
sprecher des österreichischen Übertra-
gungsnetzbetreibers APG.

Fragmentierter Markt
Als Konsequenz zerfällt der europäische 
Binnenmarkt regelmäßig in regionale 
Gebotszonen, die Biddingzones, die 
großteils den Nationalstaaten entspre-
chen. Innerhalb dieser Biddingzones bil-
den sich Preise entsprechend der regio-
nalen Merit Order beziehungsweise der 
preissetzenden regionalen Kraftwerks-
technologien. 

Daraus wiederum resultieren Preis-
unterschiede zwischen den Zonen, die 
zu einer beträchtlichen volkswirt-
schaftlichen Zusatzbelastung führen. 
So hatte Österreich im Jahr 2025 einen 
durchschnittlichen Preisunterschied zu 
Deutschland von 9,6 Euro pro MWh. 
„Bei einem Strombedarf von rund 70 
TWh bedeutet das für den österreichi-
schen Stromkunden Mehrkosten in der 
Höhe von etwa 600 Millionen Euro“, 
sagt Gerhard Christiner und ergänzt: 
„Ein leistungsfähig ausgebautes Über-
tragungsnetz ist die Voraussetzung, um 
im europäischen Binnenmarkt integ-
riert zu sein und den österreichischen 
Stromkunden den Zugang zu den güns-
tigsten europäischen Stromquellen zu 
ermöglichen.“

ein Tropfen auf den heißen Stein“, kom-
mentiert APG-Vorstand Christiner. „Von 
österreichischer Seite versucht man in 
Brüssel ein Bewusstsein zu schaffen, 
dass es nicht sein kann, dass ein kleines 
Land wie Österreich das Netz auch für 
den europäischen Stromhandel ausbaut, 
dafür aber keinen echten Benefit 
bekommt. Aus meiner Sicht wird ein 
kluges gemeinsames Vorgehen von Poli-
tik, Regulierungsbehörde und Übertra-
gungsnetzbetreiber ein entscheidender 
Faktor in dieser Frage sein.“

Verbesserungsbedarf
In diesem Punkt ortet auch die ENTSO-E, 
der Verband der europäischen Übertra-
gungsnetzbetreiber, Nachbesserungsbe-
darf. Zwar zielt das European Grids 
Package darauf ab, die Kosten für 

Viele Engpässe
Alle einzelnen europäischen Engpässe 
aufzuführen, ist beinahe unmöglich. 
Aus österreichischer Sicht lassen sich 
dennoch einige Nadelöhre identifizie-
ren, die sich auf das heimische Strom-
system besonders negativ auswirken, 
allen voran die innerdeutsche Nord-
Süd-Achse, die Windenergieerträge aus 
Norddeutschland nach Süden transpor-
tiert. Diese Stromflüsse sind so hoch, 
dass es innerdeutsch immer wieder zu 
Überlastungen kommt. Zugleich haben 
Polen und Tschechien Ausweichmög-
lichkeiten über ihr Gebiet durch die Ins-
tallation von Phasenschiebertransfor-
matoren massiv eingeschränkt. 

„An der Grenze zwischen Deutsch-
land und Österreich sind die schwachen 
220 kV Kuppelleitungen oftmals Ursache 
für ein Decoupling Österreichs aus dem 
europäischen Binnenmarkt. Auch die 
innerösterreichischen 220 kV Leitungen 
entsprechen nicht mehr den Erfordernis-
sen eines europäischen Binnenmarktes. 
Sie sind die Hauptursache dafür, dass 
Österreich rund 7.500 Stunden im Jahr 
aus dem europäischen Strommarkt ent-
koppelt ist“, erklärt Christiner.

Deutschlandleitung  
und Österreich
Um die Engpässe an der Grenze zu 
Deutschland zu beheben, gilt die 
380-kV-Deutschlandleitung zwischen 
St. Peter am Hart in Oberösterreich und 
Altheim bei Landshut in Bayern als zen-
tral. Sie soll bis 2027 fertiggestellt sein. 
Wichtig wäre aber auch ein weiterer 
Ausbau des 380 kV Netzes in Kärnten 
sowie der Ersatz oder die Verstärkung 
alter 220 kV Leitungen wie jener Rich-
tung Ungarn.  

Um sein Netz zu schützen, verwen-
det auch Österreich Phasenschieber-
transformatoren, allerdings primär 
innerösterreichisch. Grundsätzlich gel-
ten sie als nützlich, aus größerer Pers-
pektive sind sie aber nicht ganz unprob-
lematisch: „Solange alle Akteure im 
Sinne einer möglichst guten Verteilung 
der Stromflüsse und somit Auslastung 
ihrer Netze handeln, ist dieses Instru-
ment absolut hilfreich. Wenn es aber 
nur dazu verwendet wird, um Strom-
flüsse abzudrängen und seinem Nach-
barn zuzuschieben, wird es schwierig“, 
urteilt Christiner.

Europäische Herausforderung
Damit spricht der APG-Vorstand einen 
weiteren entscheidenden Punkt an: 
Maßnahmen zur Stärkung der Netzinf-
rastruktur können, wenn sie erfolgreich 
sein sollen, nur mit Rücksicht auf das 
europäische Ganze erfolgen.

grenzüberschreitende Infrastrukturpro-
jekte fair auf alle Länder zu verteilen 
und nicht nur auf das Land, in dem die 
Leitung physisch gebaut wird. Doch die 
damit verbundene Idee, die Erlöse der 
nationalen Netzbetreiber aus der Ver-
gabe knapper grenzüberschreitender 
Übertragungskapazitäten zu 25 Prozent 
in einem gemeinsamen Topf zu bündeln 
und für den Infrastrukturausbau zu ver-
wenden, stößt auf wenig Zustimmung.

Konkret kritisiert ENTSO-E, dass die 
neue Vorgabe funktionierende nationale 
Regelungen aushebeln, Investitionsan-
reize verzerren und rechtliche Folgefra-
gen nach sich ziehen würde. Sollte sie 
dennoch umgesetzt werden, fordern die 
europäischen Netzbetreiber zumindest 
den Verbleib der Erlöse im jeweiligen 
Mitgliedsstaat.B
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„Von österreichischer Seite 
versucht man in Brüssel  
ein Bewusstsein zu schaffen, 
dass es nicht sein kann, dass 
ein kleines Land wie Öster-
reich das Netz auch für den 
europäischen Stromhandel 
ausbaut, dafür aber keinen 
echten Benefit bekommt.“
Gerhard Christiner, APG-Vorstand 

Engpässe im europäischen Stromnetz
Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Preisunterschiede an den Gebotszonengrenzen im 
Single-Day-Ahead-Coupling in Euro/MWh. Je höher der Wert, desto stärker der Engpass.
Quelle: Acer. Stand: 2024.

Mit dem European Grids Package hat die EU ein Instrument auf den Weg gebracht, 
das die Strommarktintegration und den Ausbau der europäischen Übertragungs-
netze beschleunigen soll. Doch was bedeutet das für Österreich? 

Netzpaket für Europa
Durchschnittliche  
Preisspannen (EUR/MWh)

  < 10

  10–20

  20–30

  > 30





Unzählige Menschen sorgen dafür, dass in Österreich die Lichter nicht ausgehen  
und die Energiewende gelingt. In dieser Ausgabe stellen wir zwei von ihnen vor. 
Einen Teil ihres Berufswegs bildete ein Trainee-Programm bei Oesterreichs Energie.

Zunächst sah es so aus, als würde ich 
ein ganz klassischer Jurist werden. 
Ich habe in Innsbruck Betriebswirt-

schaft und Jus studiert, ging dann nach 
Wien in eine Rechtsanwaltskanzlei, später 
nach Liechtenstein. Kurz vor meinem drei-
ßigsten Lebensjahr kam die Rechtsanwalts-
prüfung dran.

Mit der Zeit wurde mein Wunsch 
jedoch immer stärker, in die Industrie zu 
wechseln. Dass ich 2007 bei den illwerke 
vkw begonnen habe, war mehr oder 
weniger Zufall. Gerade als ich mich nach 
interessanten Aufgaben in einem der vielen 
Top-Industrieunternehmen in Vorarlberg 
umschaute, war dort eine spannende Stelle 
in der Unternehmensentwicklung ausge-
schrieben. So haben die illwerke vkw und 
ich zusammengefunden.

Zu Beginn war ich für die Beobachtung 
der Energierechtsgesetzgebung auf natio-
naler und europäischer Ebene zuständig. 
Später nahm ich an einem Trainee-Pro-
gramm im Brüsseler Büro von Oesterreichs 
Energie teil. Dieses Programm wurde für 
Mitarbeiter der Energieversorger entwi-
ckelt, damit sie einen Einblick in die 
Institutionen der EU bekommen. Zu sehen 
wie Richtlinien und Verordnungen entste-
hen und wie EU-Kommission und EU-Par-
lament arbeiten, war für mich sehr span-

nend und lehrreich. Ich denke noch heute 
gern daran zurück.

Im Unternehmen übernahm ich im Lauf 
der Zeit verschiedene Funktionen, unter 
anderem im Finanzbereich und später als 
Leiter der Rechtsabteilung. Vor knapp fünf 
Jahren wechselte ich in meine heutige 
Rolle als Geschäftsführer der Netzgesell-
schaft. Dort bin ich vor allem für regulato-
rische und kaufmännische Themen verant-
wortlich und beschäftige mich weiterhin 
intensiv mit energiepolitischen Entwick-
lungen und deren Auswirkungen auf die 
Branche.

Und da gibt es einiges, das uns auf Trab 
hält: Die Herausforderungen im Netzbe-
reich sind derzeit enorm, etwa die Umset-
zung zahlreicher Vorgaben aus dem 
Elektrizitätswirtschaftsgesetz, darunter die 
Umstellung von Zählern auf die Viertel-
stundenablesung. Bei rund 220.000 Zäh-
lern bedeutet das Milliarden Datensätze pro 
Jahr. Dafür bauen wir derzeit ein eigenes 
Datenmanagement-Kompetenzzentrum auf.

Ein weiteres großes Thema ist der 
Ausbau der Netzinfrastruktur. Bis 2040 
plant unser Unternehmen hier Investitionen 
von rund 1,4 Milliarden Euro. Sie sehen 
also: Langweilig wird uns nicht. Es macht 
aber auch richtig Freude, mit den richtigen 
Entscheidungen den grünen Umbau 
unseres Energiesystems voranzutreiben.
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„Die Frage, wie wir die Klimakrise  
bewältigen können, beschäftigt mich  
seit meinem Studium.“
Melanie Hörtler

„Es macht Freude, den  
grünen Umbau des Energiesystems 
voranzutreiben.“
Ingemar Breuss

So richtig intensiv habe ich mich mit 
den Folgen der Erderwärmung und 
des Klimawandels während meines 

Studiums zu beschäftigen begonnen. Seit-
dem lässt mich das Thema nicht mehr los. 
Wohl auch, weil ich einen ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn habe und Klimafragen 
sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun haben, 
mit sozialer Gerechtigkeit ebenso wie mit 
Generationengerechtigkeit.

Dass ich neben einem Bachelor in Be-
triebswirtschaft an der Universität Graz 
auch einen Bachelor in Umweltsystemwis-
senschaften gemacht habe, hat sich nach 
dem ersten Semester ergeben: Da habe ich 
gemerkt, dass mir eine rein betriebswirt-
schaftliche Sicht auf die Welt nicht reicht. 
Die Wahl meines Masterstudiums, Rege-
nerative Energiesysteme und technisches 
Energiemanagement an der FH Wieselburg, 
war dann von dem ganz klaren Wunsch ge-
prägt, einen Job zu wählen, der für die Be-
wältigung der Klimakrise relevant ist.

Eingestiegen bin ich in die Energie-
wirtschaft über die Photovoltaikbranche. 
Zunächst arbeitete ich bei einem Projekt-
entwickler, später bei Wien Energie im 
Projektmanagement für Freiflächenan-
lagen. Meine Aufgaben reichten da von 
Genehmigungsverfahren über technische 
Planung bis hin zur Organisation von Bau 
und Beschaffung.

Mit der Zeit begannen mich aber immer 
mehr auch Systemfragen zu interessieren: 
Welche Technologien werden künftig wich-
tig sein? Wie lassen sich Klimaziele mit 
Versorgungssicherheit und wirtschaftli-
chen Anforderungen verbinden? Als vor ei-
nigen Jahren bei der Linz AG eine Position 
mit Fokus auf Strategie, Dekarbonisierung 
der Kraftwerke, Forschung und Public Af-
fairs ausgeschrieben wurde, war für mich 
daher schnell klar: Das würde ich gern 
machen. Seit Juli 2023 arbeite ich nun dort 
als Expertin für Strategie und Public Af-
fairs im Bereich Energieerzeugung.

In meinem Arbeitsalltag bearbeite ich 
sehr unterschiedliche Fragen: Ich bin an 
der Entwicklung strategischer Projekte 
wie der Dekarbonisierung der Fernwärme 
bis 2040 beteiligt, zugleich leite ich das 
Forschungsprojekt Heatrock zur Großwär-
mespeicherung in Kavernen. Dazu kommt 
der Austausch mit Behörden, Politik, For-
schungseinrichtungen und anderen Ener-
gieunternehmen und die Analyse von Geset-
zesentwürfen, das ist der Public-Affairs-Teil.

Eine wichtige Erfahrung für meine Ar-
beit war meine Zeit als Trainee bei Oester-
reichs Energie in Brüssel. Dort wurde mir 
noch einmal sehr deutlich, wie komplex 
das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft im Energiesektor 
tatsächlich ist. Gerade dieses Zwischen-
spiel finde ich faszinierend und ich bin 
froh, ein Teil davon zu sein.

NAME  
Melanie Hörtler

UNTERNEHMEN 
Linz AG

FUNKTION 
Expertin für Strategie und Public Affairs im Bereich 
Energieerzeugung

NAME  
Ingemar Breuss

UNTERNEHMEN 
Vorarlberger Energienetze

FUNKTION 
Geschäftsführer
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Mit 2nd Cycle haucht Simon Prüller ausrangierten PV-Modulen  
neues Leben ein. Etwas, das bis vor Kurzem zwar als technisch möglich,  
wirtschaftlich aber als nicht darstellbar galt.

Wie haben  
Sie das gemacht,  
Herr Prüller?

W ie so oft im Leben stand auch 
am Beginn dieser Business-
Idee das Hörensagen. Nach 

seinem Maschinenbaustudium war 
Simon Prüller gemeinsam mit dem spä-
teren Co-Founder Gerald Eichler im Pro-
jektgeschäft unterwegs und hörte dabei 
so manche spannende Geschichte. Eine 
Frage, die damals, wir schreiben das 
Jahr 2022, in Gesprächen immer wieder 
auftauchte, betraf die Zukunft der PV-
Branche. Oder genauer gesagt, die stetig 
zunehmende Zahl ausrangierter PV-
Module und ihre weitere Verwendung.

Recyclingprozesse sind technisch 
zwar bereits möglich, doch es bleibt 
schwierig, diese wirtschaftlich im gro-
ßen Maßstab zu betreiben. Denn neue 
Module können inzwischen sehr güns-
tig angeschafft werden, der Rohstoff-
wert, der beim Recycling erzielt werden 
kann, erweist sich hingegen als nicht 
allzu hoch. Die meisten in der Branche 
sehen darin vor allem einen Faktor, der 
gegen Recycling spricht und somit ein 
Problem. Prüller und Eichler erkannten 
hingegen die Chance.

Vorzeitig aussortiert
„Sehr viele PV-Module sind zum Zeit-
punkt ihres Ausbaus in einem techni-
schen Zustand, der eine problemlose 
weitere Nutzung für zehn oder sogar 

fünfzehn Jahre erlauben würde“, sagt 
Prüller. „Vor allem Betreiber größerer 
Anlagen tauschen Module vorzeitig, um 
durch den Einsatz neuer Modelle noch 
mehr an Effizienz zu gewinnen.“

Die Idee von 2nd Cycle, wie Prüller 
und Eichler ihr Start-up nannten, 
bestand darin, die ersetzten Module so 
aufzubereiten, dass ihre Weiternutzung 
attraktiv werden würde. „Wir hatten 
uns in den Kopf gesetzt, eine Anlage zu 
bauen, die die ausrangierten PV-
Module automatisiert identifiziert, rei-
nigt und mittels elektrischer und opti-
scher Prüfverfahren auf ihre Weiterver-
wendbarkeit testet“, erzählt Prüller. 
„Schon bald haben wir allerdings gese-
hen, dass das eine ziemlich kostenin-
tensive Angelegenheit ist. Denn was 
wir vorhatten, das fällt eindeutig in den 
Bereich Sondermaschinenbau. Das sind 
große, komplexe Anlagen, nichts, was 
man einfach so nebenbei im Vorbeige-
hen schaffen und schon gar nicht als 
Privatperson mit beschränkten Res-
sourcen finanzieren kann.“

Zur Person
Simon Prüller (32)  
Der Mostviertler besuchte die  
HTL Waidhofen, studierte danach 
Maschinenbau in Leoben und 
arbeitete in der Folge gemeinsam 
mit seinem späteren Co-Founder 
Gerald Eichler als Projektleiter im 
Sondermaschinenbau. Bei Projekten 
in der PV-Industrie bekam er unter 
anderem die regen Diskussionen um 
Reuse und Recycling von ausgebau-
ten PV-Modulen mit und beschloss 
eines Tages, selbst aktiv zu werden.

Mit 2nd Cycle gründeten Prüller und 
Eichler ein Start-up, dass sich das 
Ziel gesetzt – und inzwischen auch 
erreicht - hat, eine ebenso nachhal-
tige wie wirtschaftliche Wiederver-
wertung von PV-Modulen zu 
implementieren. Als Zielgruppe von 
2nd Cycle definiert Prüller Recycler, 
Energieunternehmen und Betreiber 
großer PV-Anlagen.
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„Vor allem Betreiber 
größerer Anlagen  
tauschen Module  
vorzeitig, um durch den 
Einsatz neuer Modelle 
noch mehr an Effizienz  
zu gewinnen.“
Simon Prüller

Günstige Module, 
niedrige Rohstoff-
werte im Recycling: 
Was andere als  
Problem sahen, sah 
Prüller als Chance. 
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Auf der Suche nach Investoren
Und so begann parallel zur Entwick-
lung der Anlage auch die Suche nach 
Investoren, die, wie Prüller sich erin-
nert, nicht unbedingt einfach war. 
Schließlich sagten mit dem Amstettner 
Recycling-Profi Müller-Guttenbrunn 
(MGG) und dem Business Angel 
Michael Altrichter aber engagierte und 
überaus branchenaffine Partner zu.

Der Aufbau des Prototypen konnte 
also beginnen: eine rund 30 Meter lange 
Prüflinie, die die Module automatisiert 
untersucht und die automatisch klassifi-
ziert, welche davon noch wiederver-
wendbar sind und welche recycelt wer-
den müssen. Die nicht weiter nutzbaren 
Module werden gleich in der Anlage so 
weit getrennt, dass ihre Bestandteile in 
vorhandene Recyclingprozesse integriert 
werden können. „PV-Module bestehen 
zu etwa 70 bis 75 Prozent aus Glas 
sowie aus Aluminium, Silizium, Kunst-
stoffen und kleineren Mengen von Silber 
und Kupfer“, erklärt Prüller. „Das alles 
lässt sich, wenn es gut getrennt ist, per-
fekt wiederverwerten.“

Sehr hohe Reuse-Quoten
Schon jetzt zeigt die Erfahrung aller-
dings, dass ein sehr großer Teil der 
Module ohnehin nicht recycelt werden 
muss: „Wenn sie unbeschädigt ausge-
baut werden, können je nach Projekt 
fünfzig bis achtzig Prozent – in Einzel-
fällen sogar bis zu neunzig Prozent – in 
einen zweiten Lebenszyklus überführt 
werden“, sagt Prüller.

Dass das derzeit nicht flächende-
ckend passiert, liegt unter anderem 
daran, dass alte Module nur dann ver-
kauft und weitergenutzt werden kön-
nen, wenn sie über einen detaillierten 
Prüfbericht verfügen, der dem Käufer 
Sicherheit in Haftungs- und Sicherheits-
fragen gibt. Und ein solcher Bericht ist 
teuer.

 „Genau hier setzen wir mit unserer 
Anlage an“, sagt Prüller. „Denn solange 
ein klassischer Labortest pro Modul bis 
zu 100 Euro kosten kann und ein neues 
Modul vielleicht nur 50 Euro kostet, 
kann das Reuse-Konzept nicht wirt-
schaftlich sein. Mit Automatisierung 
und KI-gestützten Bildanalyseverfahren 
lassen sich die Prüfkosten allerdings 
auf einige wenige Euro senken und 
genau das tut unsere Anlage.“

270.000 Module pro Jahr
Dazu kommt der Vorteil der Skalierbar-
keit. 2nd Cycle hat eine Lösung konzi-
piert, die bis zu 270.000 Module pro 
Jahr verarbeitet. Der Personalaufwand 
bleibt dabei gering. Durch Automatisie-
rung und Robotikeinsatz, etwa beim 
Handling der schweren Module, reicht 
im Grunde eine Person, um die 
Maschine am Laufen zu halten.

Der andere Grund, an dem das 
Reuse von PV-Modulen bislang oft 
scheiterte, ist der Transport. Denn ohne 
eine entsprechend darauf ausgerichtete 
Infrastruktur zerbrechen sehr viele 
Module auf dem Weg. Mit der SolarBox, 
wie 2nd Cycle sie nennt, hat sich das 
Start-up von Prüller und Eichler auch 
dieses Problems angenommen. „Die 
Box erlaubt es, die Module sicher zu 
beladen und zu entladen. Auch damit 
können wir den Reuse-Anteil signifi-
kant heben“, sagt Prüller.

Als Technologieanbieter  
positioniert
Erste Geschäftsfälle gibt es bereits: Im 
Moment werden die aufbereiteten 
Module vor allem in Österreich ver-
kauft, die Mengen steigen dabei konti-
nuierlich, so dass man inzwischen auch B
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Projekte mit mehreren tausend Modu-
len realisiert. Auch erste Kontakte zu 
Interessenten im Ausland, etwa in 
Großbritannien, wo größere Anlagen 
entstehen sollen, hat 2nd Cycle 
geknüpft.

Für Prüller ist das der Weg, den er 
in Zukunft beschreiten will: Anlagen 
entwerfen, sie an die Bedürfnisse ein-
zelner Recycler anpassen, aber nicht 
selbst betreiben. „In der Anfangsphase 
betreiben wir unsere Anlagen für Reuse 
und Recycling auch selbst zu Entwick-
lungszwecken. Dabei prüfen wir PV-
Module und führen geeignete Module 
wieder dem Markt zu. Strategisch liegt 
unser Fokus jedoch klar auf der Rolle 
als Technologieanbieter. Wir entwi-
ckeln und liefern die Anlagen sowie die 
dazugehörige Software, mit der unsere 
Partner die Prozesse dann selbst betrei-
ben können“, skizziert Prüller den Plan 
für die Zukunft. 

Die OVE Energietechnik, Oesterreichs Energie Forschung & Innovation
und der Verein zur Förderung der Schalterforschung
vergeben auch 2026 wieder Preise für den
technisch-wissenschaftlichen Nachwuchs.

OVE Österreichischer Verband
für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9 | 1010 Wien
energietechnik@ove.at

www.ove.at

EINREICHUNG
von Abschlussarbeiten an HTLs, Diplomarbeiten 
an Fachhochschulen und Universitäten sowie 
Dissertationen und weiteren wissenschaftlichen 
Arbeiten auf www.ove.at bis 1. Juli 2026.
 

Energie- und  
Elektrizitätstechnik

Preise 2026

Österreichs E-Wirtschaft
Forschung & Innovation
Brahmsplatz 3 | 1040 Wien
info@oesterreichsenergie.at
www.oesterreichsenergie.at

Verein zur Förderung
der Schalterforschung
Gußhausstraße 25 | 1040 Wien
thomas.strof@aon.at
www.ove.at/schalterforschung

OVE Energietechnik-Preis 
Arbeiten mit Bezug auf die elektrische Energietechnik:
• Die Zukunft ist elektrisch: Neue Verbraucher im

Stromnetz 
• Nieder- und Mittelspannungstechnik für die Energie-

wende („Technik“-Block mit v.a. Praxisbeispielen) 
Einreichungen von weiblichen Personen werden 
besonders begrüßt! 

Verein zur Förderung  
der Schalterforschung

PREIS
... bis zu 3.000,- Euro je Arbeit

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nähere Informationen 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Websites.

BEWERTUNG
... methodische Darstellung
... thematische Zugehörigkeit zur Preiskategorie
... fachliche Qualität
... Aktualität

Prof. Werner Rieder-Preis
Forschungsgebiet der elektrischen Schaltgeräte

Oesterreichs Energie-Preis
mit Themenschwerpunkten in den Bereichen:
• Energieerzeugung (Energieeinsatz/umwandlung)
• Übertragung/Verteilung
• Nachhaltigkeit
• Innovative Energieanwendung
• Andere (z. B. Energiespeicher, Digitalisierung) 
Einreichungen von weiblichen Personen werden 
besonders begrüßt! 

s t artup & development    | Icon Set

s t artup & development    | Icon Set

s t artup & development    | Icon Set

s t artup & development    | Icon Set

s t artup & development    | Icon Set

s t artup & development    | Icon Set

Das Unternehmen
2nd Cycle FlexCo  
SITZ: Amstetten

GRÜNDUNG: 2024

MÄRKTE: Österreich, Einstieg in den 
europäischen Markt geplant

GESCHÄFTSMODELL: Automatisierte 
Reuse- und Recycling-Technologie  
für PV-Module

2nd Cycle Team: Das Unternehmen  
hat eine Lösung konzipiert, die bis zu 
270.000 Module pro Jahr verarbeitet. 
Der Personalaufwand bleibt dabei gering.



Die energie- und klimapoliti-
schen Ziele der Europäischen 
Union sind ambitioniert: Ab 
2030 sollen mindestens 42,5 

Prozent der benötigten Energie aus 
erneuerbaren Quellen stammen. Für 
2050 strebt die EU die „Klimaneutrali-
tät“ von Wirtschaft und Gesellschaft an. 
Doch bei der Beschaffung der erforder-
lichen Rohstoffe für Anlagen wie Wind-
turbinen, Batterien und Solarpaneele 
geht sie alles andere als optimal vor, 
zeigt ein kürzlich erschienener Sonder-
bericht des Europäischen Rechnungs-
hofs mit dem Titel „Kritische Rohstoffe 
für die Energiewende: Keine solide 
Strategie vorhanden“. Dieser analysiert 
die einschlägigen Tätigkeiten der EU-
Kommission bis Oktober 2025.

Laut dem Europäischen  
Rechnungshof fehlt es vor allem  
an einem soliden Plan zur Bereit­
stellung von Materialien, die für  
die Energiewende wichtig sind.  
Die Kommission verspricht, seine 
Empfehlungen umzusetzen. 
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DOSSIER I
Kritische Rohstoffe: EU ohne Strategie

Lithium: zentraler Rohstoff für Batterien und damit für Elektromobilität und Energiespeicher. Laut Europäischem Rechnungshof ist die EU  
bei der Versorgung stark von Importen abhängig und verfügt bislang über keine belastbare Strategie zur Sicherung der Rohstoffe.

StromLinie 01/2026

Unser Stromsystem 
  ist mit allen Wassern 
                    gewaschen. 

Über 60 Prozent des österreichischen Stroms stammen aus der Wasserkraft. Das ist nicht nur 
gut fürs Klima, sondern auch für die Sicherheit unserer Stromversorgung. Denn leistungsfähige 
Speicher sind die Eckpfeiler einer verlässlichen Energieversorgung − damit der Strom auch 
dann fließt, wenn der Wind nicht weht oder einmal eine Wolke vor der Sonne steht.

Österreichs E-Wirtschaft schafft Versorgungssicherheit.

oesterreichsenergie.at



DOSSIER I: Kritische Rohstoffe: EU ohne Strategie

Als „kritisch“ gelten dem Bericht 
zufolge Rohstoffe, „die von wirtschaft-
licher Bedeutung sind und bei denen 
ein hohes Versorgungsrisiko besteht“. 
Als „strategisch“ wiederum wird eine 
Untergruppe dieser Materialien betrach-
tet, „die für die künftige Nachfrage in 
strategischen Sektoren, einschließlich 
des Sektors der Erneuerbaren Energien, 
von besonderer Bedeutung“ ist. 

Wie der Rechnungshof feststellt, 
kann die EU ihren Bedarf an den betref-
fenden Materialien grundsätzlich durch 
Importe, durch die Produktion auf ihrem 
eigenen Gebiet sowie durch die „nach-
haltigere Bewirtschaftung“ decken. Und 
sie habe in den vergangenen Jahren 
„eine Reihe von Schritten unternom-
men, um die Sicherheit der Versorgung 
mit kritischen Rohstoffen zu erhöhen, 
darunter die Annahme des Aktionsplans 
zu kritischen Rohstoffen und der Verord-
nung zu kritischen Rohstoffen. In diesem 
Bericht werden die Ergebnisse dieser 
Bemühungen untersucht sowie Beiträge 
zu den politischen Debatten im Vorfeld 
des Etappenziels für 2030 und zur lau-
fenden Durchführung der Verordnung 
auf Ebene der Mitgliedsstaaten und der 
Kommission geleistet“. 

Fehlende Daten, unklare Ziele 
Dem Bericht zufolge gibt sich die EU mit 
ihrer Rohstoffpolitik zwar eine strategi-
sche Ausrichtung vor. Allerdings ist die 
Datengrundlage nach Einschätzung des 

Rechnungshofs mangelhaft. Die erste 
Liste kritischer Rohstoffe – d. h. 
Rohstoffe, die von wirtschaftlicher 
Bedeutung sind und bei denen ein hohes 
Versorgungsrisiko besteht – wurde 2011 
veröffentlicht, gefolgt von fünf weiteren 
Listen. Die bis dato letzte, die 17 stra-
tegisch wichtige Substanzen umfasst, 
stammt aus dem Jahr 2024. Erarbeitet 
wurde sie „im Rahmen des Vorschlags 
für eine Verordnung zu kritischen 
Rohstoffen“. Die darin enthaltenen 
Materialien sind nicht zuletzt im Zusam-
menhang mit der Nutzung Erneuerbarer 
Energien von Bedeutung. Im Zuge seiner 
Recherchen stellte der Rechnungshof 
fest, „dass diese Listen nützliche Inst-
rumente für die Priorisierung sind und 
dass sich die ihnen zugrunde liegenden 
Informationen zu Angebot und Nach-
frage im Laufe der Jahre verbessert 
haben. Allerdings gibt es Schwachstellen 
bei den Handelsdaten, die für die Listen 
kritischer und strategischer Rohstoffe 
verwendet werden, sowie Probleme bei 
der Methodik und den Nachfrageprog-
nosen für die strategischen Rohstoffe. 
Diese Schwachstellen beeinträchtigen 
die Zuverlässigkeit der Listen“. 

Als weiteres Problem bezeichnet der 
Rechnungshof: Zwar enthält die Ver-
ordnung zu kritischen Rohstoffen Ziele, 
was deren Bereitstellung betrifft. Nicht 
zuletzt sollen die EU-Mitgliedsstaaten 
dafür sorgen, „dass nicht mehr als 
65 Prozent jedes der 17 strategischen 

Rohstoffe aus einem einzigen Nicht-
EU-Land stammen“. Zurzeit wird dieser 
Wert auf der Verarbeitungsstufe bei 
Lithium, Magnesium, Gallium sowie 
den Seltenen Erden überschritten. Dem 
Rechnungshof zufolge sind die Ziele 
der Verordnung aber unverbindlich und 
werden nicht begründet. 

Überdies bleibt „unklar, wie sie zur 
Verwirklichung der EU-Ziele für Erneu-
erbare Energien und der in der Netto-
Null-Industrie-Verordnung festgelegten 
Ziele beitragen“. Diese Verordnung 
dient der Förderung von Technologien, 
mit denen die Industrie ihre CO2-Emis-
sionen bilanziell auf Null reduzieren 
kann. Ferner stehen im Zusammenhang 
mit den kritischen Rohstoffen zwar 
finanzielle Mittel in Milliardenhöhe 
zur Verfügung. Diese sind aber auf eine 
Reihe von Programmen und Instrumen-
ten verteilt, für die unterschiedliche 
Generaldirektionen verantwortlich 
zeichnen. „Die Kommission erfasst die 
mit diesen Mitteln erzielten Ergebnisse 
nicht und hat keine Bewertung der Wir-
kung dieser Finanzierung auf die Ver-
sorgung der EU vorgenommen. Der Ein-
satz von EU-Mitteln zur Unterstützung 
von Projekten in Nicht-EU-Ländern war 
bislang nur eingeschränkt möglich“, 
resümiert der Rechnungshof. 

Keine greifbaren Ergebnisse 
Wenig überraschend ist daher, dass 
die Bestrebungen nach einer Diversi-
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fizierung der Importe bis dato keine 
greifbaren Ergebnisse erbrachten. 
Wohl versuchte die EU, dieses Thema 
unter anderem in ihren Verhandlungen 
über Freihandelsabkommen zu behan-
deln. Dem Rechnungshof zufolge ist 
aber nicht klar, ob diese Abkommen 
„zu einem größeren Angebot geführt 
haben, da derzeit keine quantifizierten 
Informationen dazu vorliegen. Gleich-
zeitig gefährden Handelsverzerrungen 
und geopolitische Krisen die Versor-
gungssicherheit der EU“. Auch strategi-
sche Partnerschaften mit Drittländern 
haben bis dato „nur wenig zur sicheren 
Versorgung mit kritischen Rohstoffen 
beigetragen. Die Kommission überwacht 
zwar die allgemeinen Fortschritte bei 
der Umsetzung dieser Initiativen, nicht 
jedoch deren Auswirkungen auf die 
Versorgung. Der Mangel an greifbaren 
Ergebnissen ist zum Teil auf fehlende 
oder verzögerte Fahrpläne und das Feh-
len entsprechender spezifischer Projekte 
zur Versorgung der EU mit Rohstoffen 
zurückzuführen“. 

Auch zielt die Verordnung zu kriti-
schen Rohstoffen darauf ab, den Anteil 
der innereuropäischen Produktion an 
der Gewinnung solcher Materialien auf 
zehn Prozent zu erhöhen und die Ver-
arbeitungskapazitäten zu steigern. Sie 
sollen ausreichen, um 40 Prozent des 
Bedarfs zu decken. Jedoch musste der 
Rechnungshof feststellen, „dass finan-
zielle, rechtliche und administrative 
Engpässe Fortschritte in diesem Bereich 
behindern. Die Exploration von Lager-
stätten in der EU ist nach wie vor unter-
entwickelt“. Insbesondere stellen „lang-
wierige und komplexe Genehmigungs-
verfahren einen erheblichen Engpass 
dar, der den Start von Abbauprojekten 
in der EU verzögert. Neben administ-
rativen Hindernissen wirken sich auch 
ökologische und soziale Erwägungen 
auf die Dauer der Genehmigungsverfah-
ren aus“. 

Recycling mangelhaft 
Nachholbedarf sieht der Rechnungshof 
weiters bei der „nachhaltigen Bewirt-
schaftung von Ressourcen“, womit 
nicht zuletzt das Recycling gemeint 

ist. Laut der Verordnung zu kritischen 
Rohstoffen sollen ab 2030 mindestens 
25 Prozent der strategisch wichtigen 
Materialien „aus Recyclingquellen 
stammen, und es werden nationale 
Kreislaufwirtschaftspläne eingeführt. 
Das Potenzial der Bewirtschaftung der 
Ressourcen zum Zwecke der Verringe-
rung des Bedarfs der EU an primären 
kritischen Rohstoffen wird jedoch nicht 
vollständig ausgeschöpft“. Als Hinder-
nisse nennt der Rechnungshof „hohe 
Verarbeitungskosten, die begrenzte 
Verfügbarkeit von Materialien und tech-
nologische Probleme“. 

Wenig brachte bis dato auch die 
Einstufung von Vorhaben zur Bereitstel-
lung kritischer Rohstoffe als „strategi-
sche Projekte“, die der Beschleunigung 
der Genehmigungsverfahren dienen 
soll: „Erstens könnten Rechtsbehelfe 
gegen die Erteilung von Genehmi-
gungen weiterhin zu Verzögerungen 
führen. Zweitens sind in der Verord-
nung keine EU-Mittel für strategische 
Projekte vorgesehen.“ Ferner umfassen 
die „strategischen Projekte“ nicht alle 
„kritischen“, sondern nur die „strategi-
schen“ Rohstoffe. Aus diesen Gründen 
werden nach Ansicht des Rechnungs-
hofs „viele strategische Projekte Schwie-
rigkeiten haben, bis 2030 zur Versor-
gungssicherheit der EU beizutragen“. 

Fünf Empfehlungen 
Aus diesem Befund leitet der Rech-
nungshof fünf Empfehlungen ab. 
Erstens sollte die EU-Kommission die 
Datengrundlage für ihre Listen an „kri-
tischen“ sowie „strategischen“ Rohstof-
fen verbessern, ihre Ziele hinsichtlich 

der Bereitstellung dieser Substanzen 
angemessen begründen und präzisieren 
sowie „die EU-Finanzierung von Projek-
ten und Initiativen im Zusammenhang 
mit kritischen Rohstoffen nachverfolgen 
und die Wirkung auf die Versorgung der 
EU bewerten“. Zweitens gelte es, „die 
Auswirkungen von EU-Handelsabkom-
men mit für kritische Rohstoffe relevan-
ten Bestimmungen zu analysieren, um 
festzustellen, ob diese Abkommen zu 
einer sichereren Versorgung der EU mit 
kritischen Rohstoffen führen, und auf 
dieser Grundlage künftige Abkommen 
besser gestalten“. Analog ist bei strate-
gischen Partnerschaften vorzugehen. 
Drittens regt der Rechnungshof eine 
Konsultation an, „um faktengestützte 
Empfehlungen im Hinblick auf die 
Erleichterung von Investitionen in die 
Exploration, Gewinnung und Verar-
beitung kritischer Rohstoffe auszuar-
beiten“. Viertens empfiehlt er unter 
anderem „die Aufnahme verbindlicher 
Recyclingziele für einzelne kritische 
Rohstoffe und realistischer Sammel- 
und Verwertungsziele für Abfälle, die 
kritische Rohstoffe enthalten, in die 
entsprechenden Rechtsvorschriften in 
Erwägung zu ziehen“. Die fünfte Emp-
fehlung schließlich zielt darauf ab, im 
Rahmen „strategischer“ Projekte „eine 
größere Anzahl an für die Energie-
wende relevanten kritischen Rohstoffen 
zuzulassen“. 

In ihrer Stellungnahme zu dem Son-
derbericht stimmt die EU-Kommission 
der Auffassung des Rechnungshofs zu, 
„dass zuverlässige Daten, eine fundierte 
Risikobewertung, wirksame Finan-
zierungsinstrumente und effizientere 
Genehmigungsverfahren der öffent-
lichen Verwaltung unerlässlich sind, 
um die ermittelten Herausforderungen 
anzugehen. Sie ist entschlossen, die 
Empfehlungen umzusetzen, die als 
besonders relevant und realisierbar 
identifiziert wurden“.

Wie der Rechnungshof 
feststellt, kann die EU 
ihren Bedarf an den 
betreffenden Materialien 
grundsätzlich durch 
Importe, durch die  
Produktion auf ihrem 
eigenen Gebiet sowie 
durch die „nachhaltigere 
Bewirtschaftung“ 
decken.
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Link
Verfügbar ist der  
Sonderbericht unter  
www.eca.europa.eu/de/
publications/SR-2026-04

Kritische Rohstoffe: Zentrale Voraussetzung für die Transformation des Energiesystems
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Eine beabsichtigte Studie zum Einfluss des  
Restquarzgehaltes von Porzellan auf die mechanische 
Festigkeit der Geräte über deren Lebensdauer hinweg 
erwies sich als undurchführbar. Wie sich zeigte, ist  
dies wegen der verbesserten Angebotslage bis  
auf Weiteres aber unproblematisch. 

DOSSIER II
Langstabisolatoren: Festhalten an Bewährtem

Langstabisolatoren: Es gibt mittlerweile wieder mehrere europäische Hersteller, die keramische Isolatoren  
mit einen Restquarzgehalt von weniger als 1,5 und 1,0 Volumsprozent anbieten.
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L angstabisolatoren dienen 
bekanntlich vor allem dazu, 
die Leiterseile an den Strom-
masten zu befestigen. Dies 

erfolgt mittels Gussarmaturen an ihrem 
oberen und unteren Ende. In Österreich 
sind bereits seit den 1980er Jahren aus-
schließlich Langstäbe aus hochqualitati-
vem Tonerdeporzellan im Einsatz, die 
den Anforderungen der IEC-Norm 
60672, Gruppe C-100, Type C-130 für 
Keramik- und Glasisolierstoffe der Inter-
national Electrotechnical Commission 
(IEC) entsprechen. Das dafür verwen-
dete Porzellan weist einen Restquarzge-
halt von höchstens 1,0 Volumsprozent 
auf. Beim Einsatz solcher Isolatoren 
lässt sich aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen eine technische Lebens-
dauer von 50 Jahren und mehr erwar-
ten.

Oesterreichs Energie beabsichtigte, 
eine vergleichende Studie hinsichtlich 
des Einflusses des Restquarzgehaltes 
auf die mechanische Festigkeit von 
Langstabisolatoren über deren Lebens-
dauer hinweg durchzuführen. Mit die-
ser wurde der Grazer Elektrotechniker 
Dipl.-Ing. Gustav Gödel beauftragt. Ins-
besondere ging es darum, Isolatoren zu 
testen, deren Porzellan einen höheren 
Restquarzgehalt aufweist und daher 
potenziell von schlechterer Qualität ist. 

Seit kurzem liegt Gödels diesbezüg-
licher Bericht vor. Wie der Elektrotech-
niker darin festhält, sind die Anforde-
rungen an die Erzeuger von Langsta-
bisolatoren außerordentlich hoch. Das 
betrifft die Auswahl der von ihnen 
benötigten Rohstoffe ebenso wie die 
Aufbereitung der Materialien und die 
Produktionsprozesse. Entsprechend 
gering ist die Zahl der Anbieter. In den 
vergangenen Jahren wurden verschie-
dentlich Produktionskapazitäten in 
Europa stillgelegt und in andere Wirt-
schaftsräume verlagert. Die Beschaf-
fung der Geräte ist entsprechend 
schwierig. Außerdem sind laut Gödel 
„keine Untersuchungen und Kriterien 

für die mögliche Toleranz des Rest-
quarzgehaltes mit Einfluss auf die 
Lebensdauer an neuen Isolatoren 
bekannt“.  

Der Elektrotechniker beabsichtigte, 
Isolatoren mit einem möglichen Rest-
quarzgehalt zwischen 2,0 und 3,0 
Volumsprozent zu beschaffen. Die Rest-
quarzkristallgröße sollte höchstens 200 
Mikrometer (μm) betragen. Vorgeschla-
gen wurde, die beabsichtigten Tests an 
den Prüfungen gemäß der IEC60383-1 
(Isolatoren für Freileitungen mit einer 
Nennspannung über 1 kV - Teil 1: Kera-
mik- oder Glasisolatoren für Wechsel-
stromsysteme - Begriffe, Prüfverfahren 
und Annahmekriterien) zu orientieren. 
Ihre Auswertung sollte in Anlehnung an 
die Broschüre TB 306 2006 (Guide for 
the Assessment of old Cap & Pin and 
Long-Rod Transmission Insulators made 
of porcelain or glass) des Conseil Inter-
national des Grands Réseaux Élec-
triques (CIGRE) erfolgen. Um das Prüf-
programm durchführen zu können, 
wurden mindestens 16 Stück Isolatoren 
aus einer einzigen Produktionscharge 
eines Herstellers benötigt. Gödel plante, 
die Prüfungen in zwei Lose mit je acht 
Isolatoren zu teilen. Das erste Los 
diente der Referenzprüfung, das zweite 
der Funktionsprüfung. 

Mangelnde Ressourcen,  
geänderte Prioritäten 
Letzten Endes entschied sich Gödel 
jedoch dafür, das Prüfprogramm nicht 
durchzuführen. Als Gründe nennt er in 
seinem Bericht einerseits einen Mangel 
an Ressourcen, andererseits „Änderun-
gen der Prioritäten“. Was den Ressour-
cenmangel betrifft, erwies es sich als 
nicht durchführbar, die Prüfisolatoren 
mit dem gewünschten „schlechteren“ 
Restquarzgehalt von durchschnittlich 
etwa 2,5 Volumsprozent zu beschaffen. 
Die mineralogische Untersuchung der 
16 Isolatoren, die ein Hersteller mit Sitz 
in Deutschland geliefert hatte, „ergab 
einen Restquarzgehalt von 1,0 Volums-
prozent. Die Isolatoren entsprachen 
somit nicht der Vorgabe und konnten 
daher nicht für das geplante Prüfpro-
gramm verwendet werden. Trotz inten-
siver Marktanalyse konnte zu dieser 
Zeit kein weiterer europäischer Anbieter 
für Prüfisolatoren mit passendem Rest-
quarzgehalt gefunden werden“. 

Ferner hat sich dem Bericht Gödels 
zufolge auch die Situation auf dem 
Markt zum Besseren verändert. Es gibt 
mittlerweile wieder „mehrere europäi-
sche Hersteller“, die keramische Isolato-
ren mit einem Restquarzgehalt von 
weniger als 1,5 Volumsprozent respek-
tive weniger als 1,0 Volumsprozent 
anbieten.

„Die Nichtdurchführung des Prüf-
programmes zur Überprüfung und Vali-
dierung des Einflusses des Restquarzge-
haltes auf die mechanische Festigkeit 
über die Lebensdauer hat zur Folge, 
dass zurzeit keine neuen zusätzlichen 
Erkenntnisse zu den allgemeinen 
bekannten Langzeiterfahrungen zu die-
ser Thematik vorliegen“, resümiert 
Gödel. Er empfiehlt daher, die bis dato 
bestehenden Anforderungen an die in 
Österreich verwendeten Langstabisola-
toren beizubehalten. Diese sollten in die 
betreffenden Isolator-Spezifikationen 
aufgenommen und in die relevanten 
Produktstandards eingearbeitet werden. 

Beim Einsatz solcher 
Isolatoren lässt sich 
aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen eine  
technische Lebensdauer 
von 50 Jahren und  
mehr erwarten.
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9. März 2026

Wenn sich Powerfrauen vernetzen
Mehr Sichtbarkeit, stärkere Netzwerke und mehr Frauen  
in Führungspositionen: Beim „Powerfrauen“-Treffen der 
österreichischen Energiewirtschaft stand der Austausch 
über Karrierewege und Strategien für mehr Präsenz in einer 
weiterhin männerdominierten Branche im Mittelpunkt.

Beim „Powerfrauen Netzwerktreffen“ am Smart Campus der Wiener 
Netze diskutierten Vertreterinnen der österreichischen Energiewirt-
schaft über mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Branche. Trotz steigen-
den Bewusstseins für Diversität liegt der Frauenanteil in der Energiewirt-
schaft weiterhin nur bei rund einem Viertel, in Führungspositionen deut-
lich darunter. Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs 
Energie, betonte die Bedeutung von Netzwerken wie „Powerfrauen“, um 
Frauen stärker zu vernetzen und für Führungsrollen zu ermutigen. Wie-
ner-Netze-Geschäftsführerin Ilse Hirt gab Einblicke in ihren Karriereweg 
und unterstrich die Rolle von Vorbildern für junge Fachkräfte. Keynote-
Speakerin Daniela Soykan-Tober sprach zudem über Strategien für mehr 
Sichtbarkeit im Berufsleben – von klarer Kommunikation bis zu selbstbe-
wusstem Auftreten. Beim anschließenden Networking stand der Erfah-
rungsaustausch im Mittelpunkt.

Das neue Elektrizitätswirt-
schaftsgesetz (ElWG) bringt 
zahlreiche Änderungen für 
den österreichischen Strom-
markt. Bei einer Fachtagung 
der Oesterreichs Energie 
Akademie diskutierten 
Expertinnen und Experten 
aus Branche, Regulierung 
und Verwaltung über offene 
Fragen und die praktische 
Umsetzung. Rund 300 Teil-

Der Strommarkt steht wei-
terhin im Spannungsfeld 
zwischen politischem Hand-
lungsdruck und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen. 
Beim ersten Trendforum 
2026 warnte die österrei-
chische Energiewirtschaft 
vor weitreichenden Eingrif-
fen in den Strommarkt. 
Branchenvertreter beton-
ten, dass stabile und ver-
lässliche Rahmenbedingun-

nehmerinnen und Teilneh-
mer waren bei der Veran-
staltung dabei, um zentrale 
Bestimmungen des Geset-
zes zu beleuchten und Fra-
gen zur Umsetzung zu erör-
tern. Zum Auftakt betonte 
Barbara Schmidt, General-
sekretärin von Oesterreichs 
Energie, die Bedeutung des 
brancheninternen Aus-
tauschs: Viele Bestimmun-
gen müssten erst in der Pra-
xis interpretiert werden. 
Umso wichtiger sei es, 
Erfahrungen zu teilen und 
Lösungen zu entwickeln. 
Klar wurde auch: Die Umset-
zung des ElWG wird die 
Branche noch länger 
beschäftigen. Weitere Dis-
kussionen und Fachveran-
staltungen dürften folgen.

gen entschei-
dend seien, um 
Investitionen in 
Erzeugung, 
Netze und Infra-
struktur zu 
sichern. Michael 
Strugl, Präsident 
von Oesterreichs 
Energie und CEO 
von Verbund, 

verwies auf die Rolle von 
Preissignalen: Hohe Preise 
in Mangellagen seien 
zunächst ein Marktmecha-
nismus und nicht automa-
tisch ein Zeichen für Markt-
versagen. Auch Generalse-
kretärin Barbara Schmidt 
betonte, dass der europäi-
sche Strommarkt grundsätz-
lich funktioniere. Eingriffe 
müssten daher sorgfältig 
abgewogen werden.

Ermutigen Frauen für Führungsrollen: Daniela Soykan-
Tober (Kommunikationsexpertin), Ilse Hirt (GF Wiener 
Netze) und Barbara Schmidt (Generalsekretärin  
Oesterreichs Energie)

22. Jänner 2026

Fachtagung zum neuen ElWG

2. März 2026

Branche warnt vor Markteingriffen

Bei der Fachtagung sollen offene 
Fragen zur Umsetzung des neuen 
Elektrizitätswirtschaftsgesetzes 
geklärt werden.

Beim Trendforum von Oesterreichs Energie 
betonten Expertinnen und Experten den Zusam-
menhang von Preisdämpfung, Versorgungssi-
cherheit und Investitionsanreizen.

Information und Anmeldung 
www.akademie.oesterreichsenergie.at
Österreichs E-Wirtschaft Akademie GmbH 
Brahmsplatz 3, 1040 Wien
Tel.: +43 – (0)1 – 501 98 – 304 
E-Mail: akademie@oesterreichsenergie.at

Zertifikatslehrgang –  
Next Generation Energy 
Professional 
Einstieg jederzeit 

Workshop 
Personalverrechner:innen 
in der E-Wirtschaft 2026 
8. bis 9.4.2026

Sicherer Umgang mit  
elektrischen Anlagen?	  
9.4.2026 oder 
16.04.2026	  

Batterie-Speichersysteme 
im Netz-Parallelbetrieb 
14. bis 15.4.2026

Ausbildung zur elektro-
technisch unterwiesenen 
Person für nichtelektro-
technische Arbeiten an 
und in der Nähe von  
Hochspannungsmasten –  
BASISUNTERWEISUNG 
15.4.2026 	  

Workshop 
Lehrlingsausbilder:innen in 
der E-Wirtschaft 2026 
22. bis 23.4.2026

Storytelling – Energiezu-
kunft erklären – Reloaded 
22.4.2026

Netzrückwirkungen 
5. bis 7.5.2026

Betriebswirtschaftliche 
Grundlagen für Fach- und 
Führungskräfte in der 
E-Wirtschaft 
5.5.2026

Von Netzrückwirkungen 
zur EMV 
2.6.2026

Energievertrieb  
& Marketing Österreich –  
User Group 
10. bis 11.6.2026

Arbeitnehmer:innenschutz 
im Energieunternehmen – 
Basis 
16. bis 19.6.2026

Finanzen & Controlling  
in der E-Wirtschaft –  
User Group 
17. bis 18.6.2026

KI in der Industrie:  
Zukunft gestalten 
18. bis 19.6.2026

Sternpunkt - Schutz und 
Sicherheit beim Netzaus-
bau in der Mittelspannung 
23. bis 24.6.2026

Österreichs E-Wirtschaft 
kompakt 
23. bis 24.6.2026 oder 
29. bis 30.9.2026 oder 
3. bis 4. 11.2026

Elektrische Energietechnik 
für Nichttechniker:innen 
25.6.2026

Österreichs Energie  
Kongress 2026 
16. bis 17.9.2026

Innovations-Retreat 2026 
– Praktische KI-Anwendung 
im Fachbereich 
30.9. bis 1.10.2026

Elektrische Energietechnik 
für Nichttechniker:innen 
1.10.2026

Fortbildungsseminar – 
Arbeitnehmer:innenschutz 
im Energieunternehmen 
6. bis 7.10.2026

Auslegung von Erdungs
anlagen in Hochspan-
nungsnetzen über 1kV und 
ohmsche Beeinflussung 
6. bis 7.10.2026

58. Oesterreichs Energie 
Seminar Brandschutz im 
Energieunternehmen 
13. bis 16.10.2026

Ausbildung zur elektro-
technisch unterwiesenen 
Person für nichtelektro-
technische Arbeiten an 
und in der Nähe von  
Hochspannungsmasten –  
BASISUNTERWEISUNG 
14.10.2026

Oesterreichs Energie 
E-Mobilitätstage 2026 
20. bis 21.10.2026

Eine aktuelle Übersicht aller 
geplanten Veranstaltungen 
sowie Detailinformationen 
und Anmeldeformulare  
finden Sie auf unserer 
Homepage.

Oesterreichs Energie  
Akademie ist die erste 
Adresse für Aus- und  
Weiterbildung im Energie-
bereich. Wer sich für die 
Themen Strom und Energie 
interessiert, findet hier das 
passende Angebot. Mit Vor-
tragenden aus der Branche 
bündeln wir Know-how und 
Fachwissen wie kein ande-
rer Anbieter. Neben Fachse-
minaren und -tagungen ver-
anstalten wir auch den Oes-
terreichs Energie Kongress, 
und damit den größten 
Fachkongress Österreichs. 
All das sorgt bei unseren 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern nicht nur für mehr 
Wissen, Kompetenz und 
fundiertes Know-how, son-
dern ermöglicht darüber 
hinaus wichtige Kontakte. 
So unterstützen wir die 
E-Wirtschaft dabei, ihre 
Ziele zu erreichen.

Information und Anmeldung 
www.akademie.oesterreichsenergie.at
Österreichs E-Wirtschaft Akademie GmbH 
Brahmsplatz 3, 1040 Wien
Tel.: +43 – (0)1 – 501 98 – 304 
E-Mail: akademie@oesterreichsenergie.at

Die Top-Events der Energiewirtschaft Save the Date
Die Veranstaltungsübersicht  
von Oesterreichs Energie Akademie

1001 Volt mit Daniela Harmer
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Das Betz-Gesetz stammt aus dem Jahr 1919, damals 
konnte man keine aufwendigen Computersimulationen 
laufen lassen, sondern musste mühsam per Hand rech-

nen. Betz hat daher sein Modell eindimensional gehalten und 
viele Faktoren nicht einbezogen, wie zum Beispiel die Quer-
strömung entlang der Rotorblätter. Heute haben wir mit dem 
Unified Momentum Model eine viel bessere Beschreibung, 
doch das Spannende ist: Dieses Modell liefert nahezu das glei-
che Ergebnis. Es sagt einen Wert voraus, der unter bestimmten 
Umständen gerade einmal um rund ein Prozent höher ist.

Im Grunde ist das unerheblich. Denn in der Praxis werden 
weder die etwa 59 Prozent von Betz noch die Werte des aktu-
ellen Modells erreicht. Verluste im gesamten Triebstrang in 
der Struktur des Windrads lassen das ebenso wenig zu wie 
Turbulenzen, topografische Einschränkungen und auch die 
gegenseitige Beeinflussung der Windräder. Das Idealszenario 
ist schlicht nicht erreichbar.

Dass Windparks dennoch immer effizienter werden und 
immer mehr Strom liefern, liegt daran, dass die Leistungsfä-
higkeit einzelner Anlagen massiv gestiegen ist. Während eine 
Onshore-Anlage im Jahr 2015 etwa 3 MW Nennleistung 
erreichte, sind heute moderne Anlagen mit 7 MW üblich.  
Diese Leistungserhöhung ging mit größeren Rotordurchmes-
sern und Nabenhöhen einher. Die größere Erntefläche, die 
Nutzung höherer Windgeschwindigkeiten und der gleichmäßi-

geren Winde in größerer Höhe lässt die Energieproduktion 
überproportional steigen. Die größten Windräder in Österreich 
erreichen inzwischen Nabenhöhen von bis zu 200 Metern und 
Gesamthöhen von bis zu 286 Metern.

Noch größere Windräder stoßen an transporttechnische 
Grenzen, die Kosten für Beton und Stahl steigen unverhältnis-
mäßig und für noch höhere Bauarten würde es auch dement-
sprechend größere Kräne für den Aufbau benötigen. 

Freilich: Schon einmal, vor rund zehn Jahren, hat man 
gesagt: Windräder können nicht mehr größer werden. Das war 
definitiv falsch. Es stellt sich allerdings die Frage, ob das der 
entscheidende Punkt ist. Denn letztlich zählt der gesamtener-
getische Output eines Gebietes. Beispielsweise können auf 
Basis des genannten Repowerings moderne Anlagen ein Viel-
faches der heutigen Erzeugung an bestehenden Standorten 
ermöglichen. Gleichzeitig bleibt es wichtig, rasch neue geeig-
nete Gebiete zu erschließen. Angesichts der aktuellen Heraus-
forderungen sollte das die Priorität sein.

Lassen sich aus Wind tatsächlich 
nur 59,3 % Energie holen? 

Letzte Unklarheiten

EXPERTE DES MONATS 

David Kaderabek verantwortet die Planung  
und Entwicklung von Windkraft- und Photovoltaik-
anlagen bei der EVN Naturkraft.

Stimmt das berühmte Betz-Gesetz, dann lassen sich aus einer Windströmung  
maximal 59,25925926 Prozent der Energie herausziehen. Doch ist das wirklich so? 
Und wie lassen sich Windparks trotz physikalischer Einschränkungen so effizient 
wie möglich betreiben? David Kaderabek, Teamleiter für die Projektierung  
bei EVN Naturkraft, weiß die Antwort.

StromLinie 01/2026
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Zukunftsweisende Ideen und fundierte Beiträge zum 
Thema „Klimaziele erreichen, Wettbewerbsfähigkeit 
sichern – was kann die Energiewirtschaft beitragen?“

VERBUND und Oesterreichs Energie 
vergeben 2026 erneut den 
Roland- Langthaler-Preis für 
zukunftsgerichtete Strategien, Initia-
tiven und Lösungen.

Zur Person Roland Langthaler
Roland Langthaler prägte die österreichische Energiewirtschaft 
über viele Jahre mit Fachwissen, Weitblick und einem starken 
Engagement für energie- und klimapolitische Anliegen. Der nach 
ihm benannte Preis würdigt seinen Einsatz für eine faktenbasierte, 
lösungsorientierte und faire Interessenvertretung.

Wir suchen zukunftsweisende Ideen und fundierte 
Beiträge zum Thema „Resilienz in Zeiten globaler 
Umbrüche: Wie gestaltet Europa seine Energie-
zukunft?” Projekte, Arbeiten, Strategien und 
Kommunikations initiativen etc. – bereits bestehend 
oder neu verfasst.

Preis: 5.000 € Gutschein 
für die Oesterreichs Energie Akademie 
2 Tickets für den Oesterreichs Energie 
Kongress 2026 

Roland 
Langthaler
Preis 
2026

LangthalerLangthaler
Preis 
Langthaler
Preis 
LangthalerLangthaler
Preis 
LangthalerLangthaler
Preis 
Langthaler
Preis 
Langthaler

Eingereicht werden kann
bis 26. Juni 2026.
Weitere Informationen unter:
oesterreichsenergie.at/
langthalerpreis

J e t z t  e i n r e i c h e n :



ZUKUNFT 
S I C H E R N

STATION-BERLIN
10. – 11.06.2026

HAUPTPARTNER

JETZT ANMELDEN!

BDEW-KONGRESS.DE
#BDEWK26


